
Deutscher Bundestag
16. Wahlperiode

Drucksache 16/14032
11. 09. 2009
Schriftliche Fragen
mit den in der Woche vom 7. September 2009
eingegangenen Antworten der Bundesregierung
Ahrendt, Christian (FDP) . . . . . . . . . . . . . . 3, 57, 58

Beck, Marieluise (Bremen)
(BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) . . . . . . . . . . . . . . 4

Bonde, Alexander
(BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) . . . . . . . . . . . . . 31

Brunkhorst, Angelika (FDP) . . . . . . . . . . . . . . 74, 75

Carstensen, Christian (SPD) . . . . . . . . . . . 7, 8, 9, 10

Claus, Roland (DIE LINKE.) . . . . . . . . . . . . . . . . 44

Connemann, Gitta (CDU/CSU) . . . . . . . . . . . 59, 60

Döring, Patrick (FDP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20, 56

Dr. Dückert, Thea
(BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) . . . . . . . . . . . . . 32

Dr. Enkelmann, Dagmar (DIE LINKE.) . . . . . . . 76

Ernst, Klaus (DIE LINKE.) . . . . . . . . . . . . . . . . . 45

Fell, Hans-Josef (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 51

Fricke, Otto (FDP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46

Gehring, Kai
(BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) . . . . . . . . . . 55, 78

Göring-Eckardt, Katrin
(BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) . . . . . . . . . . . . . 61

Goldmann, Hans-Michael (FDP) . . . . . . . . . . 48, 49

Hagemann, Klaus (SPD) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79

Dr. Happach-Kasan, Christel (FDP) . . . . . . . . 33, 34

Heilmann, Lutz (DIE LINKE.) . . . . . . . . . . . . . . . 62

Herlitzius, Bettina
(BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) . . . . . . . . . . . . . 35

Hermann, Winfried
(BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) . . . . . . . 64, 65, 66

Hettlich, Peter
(BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) . . . . . . . . . . 21, 63

Hinz, Priska (Herborn)
(BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) . . . . . . . . . . 80, 81

Hirsch, Cornelia (DIE LINKE.) . . . . . . . . . . . 82, 83

Höhn, Bärbel (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) . . 36

Dr. Hofreiter, Anton
(BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) . . . . . . . . . . . . . 67

Kipping, Katja (DIE LINKE.) . . . . . . . . . . . . . . . 47

Koczy, Ute
(BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) . . . . 15, 16, 22, 86

Königshaus, Hellmut (FDP) . . . . . . . . . . . . . . . . . 68

Dr. h. c. Koppelin, Jürgen (FDP) . . . . . . . . . . 23, 69

Kotting-Uhl, Sylvia
(BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) . . . . . . . 70, 84, 85

Lazar, Monika (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) . 77

Dr. Lötzsch, Gesine (DIE LINKE.) . . . 1, 11, 12, 37

Müller, Stefan (Erlangen) (CDU/CSU) . . . . . . . . 50

Otto, Hans-Joachim (Frankfurt) (FDP) . . . . . 17, 18

Dr. Paech, Norman (DIE LINKE.) . . . . . . . . . . 5, 6

Pothmer, Brigitte
(BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) . . . . . . . . . . . . . 38

Schäfer, Paul (Köln) (DIE LINKE.) . . . . . 52, 53, 54

Schäffler, Frank (FDP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

Verzeichnis der Fragenden

Abgeordnete Nummer
der Frage

Abgeordnete Nummer
der Frage



Scheel, Christine
(BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) . . . . . . . . . . 39, 40

Dr. Schick, Gerhard
(BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) . . . . . . . . . . . . . 25

Dr. Strengmann-Kuhn, Wolfgang
(BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) . . . . . . . . . . . . . 41

Dr. Tackmann, Kirsten (DIE LINKE.) . . . . . . . . 26

Thiele, Carl-Ludwig (FDP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

Dr. Troost, Axel (DIE LINKE.) . . . . . . . . 19, 27, 28

Wicklein, Andrea (SPD) . . . . . . . . . . . . . . . 71, 72, 73

Wieland, Wolfgang
(BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) . . . . . . . . . . 29, 30

Dr. Wissing, Volker (FDP) . . . . . . . . . . . . . . . 13, 14

Zimmermann, Sabine (DIE LINKE.) . . . . . . . 42, 43

Abgeordnete Nummer
der Frage

Abgeordnete Nummer
der Frage

Deutscher Bundestag – 16. WahlperiodeDrucksache 16/14032 – II –



Verzeichnis der Fragen nach Geschäftsbereichen der Bundesregierung

Geschäftsbereich der Bundeskanzlerin und

des Bundeskanzleramtes

Dr. L�tzsch, Gesine (DIE LINKE.)
Vergleich der Kosten für geschaltete Anzei-
gen der Bundesregierung im September
2008 und September 2009 . . . . . . . . . . . . . . . 1

Thiele, Carl-Ludwig (FDP)
Mauertote an der innerdeutschen Grenze in
Berlin und zu den alten Bundesländern . . . . . 1

Geschäftsbereich des Auswärtigen Amts

Ahrendt, Christian (FDP)
Lebenshaltungskosten in Brüssel im Ver-
gleich zu anderen EU-Hauptstädten . . . . . . . . 2

Beck, Marieluise (Bremen)
(BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Auskunftspflicht über abgelehnte Visuman-
träge gegenüber dem Deutschen Bundestag . 4

Dr. Paech, Norman (DIE LINKE.)
Kenntnis der Bundesregierung über die
Steuerung und Kontrolle von Geheimflü-
gen und Geheimgefängnissen der CIA in
Europa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

Geschäftsbereich des Bundesministeriums

des Innern

Carstensen, Christian (SPD)
Änderungen für die polizeilichen Dienst-
stellen in Hamburg infolge der Neuorgani-
sation der Bundespolizei . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

Dr. L�tzsch, Gesine (DIE LINKE.)
Verbeamtete Mitarbeiter aus Bundesminis-
ter- und Staatssekretärbüros in der
16. Legislaturperiode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

Konsequenzen aus der teilweise fehlenden
Korruptionsprävention in obersten Bun-
desbehörden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

Dr. Wissing, Volker (FDP)
In den Bundesministerien beschäftigte aus-
gebildete Juristen und deren Anteil in Be-
zug auf die gesamten Neueinstellungen seit
Beginn der 15. Legislaturperiode . . . . . . . . . . 9

Aus Bundesmitteln finanzierte Projekte in
Wahlkreisen von Mitgliedern der Bundes-
regierung mit Direktwahlkandidatur für
die Bundestagswahl 2009 . . . . . . . . . . . . . . . 10

Geschäftsbereich des Bundesministeriums

der Justiz

Koczy, Ute (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)
Bewertung der ACTA-Verhandlungen in
Bezug auf die Doha-Erklärung zum TRIPS-
Abkommen und zur öffentlichen Gesund-
heit von 2001 und den Zugang von Ent-
wicklungsländern zu lebensnotwendigen
Medikamenten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

Otto, Hans-Joachim (Frankfurt) (FDP)
Rehabilitation als Maueropfer von an der
„verlängerten Mauer“ z. B. in Bulgarien er-
schossenen DDR-Bürgern . . . . . . . . . . . . . . 12

Dr. Troost, Axel (DIE LINKE.)
Unterscheidung zwischen den für die Stabi-
lisierung des Finanzsystems erforderlichen
und nicht erforderlichen Teilen eines in
Schieflage geratenen Instituts im Gesetzent-
wurf des Bundesministeriums der Justiz zur
Reorganisation systemrelevanter Kredit-
institute . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

Geschäftsbereich des Bundesministeriums

der Finanzen

D�ring, Patrick (FDP)
Veränderungen bei den Ausnahmeregelun-
gen im Einkommen- bzw. Unternehmen-
steuerrecht seit 2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

Hettlich, Peter
(BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Zahlungen der Lausitzer und Mitteldeut-
schen Bergbau-Verwaltungsgesellschaft
mbH für die Wiederherstellung des Wasser-
haushaltes in den ehemaligen Bergbau-
regionen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

Seite Seite

Deutscher Bundestag – 16. Wahlperiode Drucksache 16/14032– III –



Seite Seite

Koczy, Ute (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)
Änderungsbedarf der Verordnung (EG)
Nr. 1383/2003 im Zusammenhang mit der
laut WTO-Bestimmungen nicht erlaubten
Beschlagnahmung von für Entwicklungslän-
der bestimmten Generikalieferungen aus
China und Indien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

Dr. h. c. Koppelin, J�rgen (FDP)
Nicht abgegebene Steuererklärungen im
Jahr 2007 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

Sch�ffler, Frank (FDP)
Nichtanwendungserlass zum Urteil des
Bundesfinanzhofs über die Berücksichti-
gung von Vorabgewinnen für die Bemes-
sung des Anteils eines Mitunternehmers am
Gewerbesteuermessbetrag . . . . . . . . . . . . . . 17

Dr. Schick, Gerhard
(BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Überprüfung der Nachtragspflicht, insbe-
sondere bei geschlossenen Schiffsfonds,
durch die BaFin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

Dr. Tackmann, Kirsten (DIE LINKE.)
Berücksichtigung des von den Landes-
bauernverbänden aus Brandenburg und
Mecklenburg-Vorpommern in Auftrag ge-
gebenen Rechtsgutachtens zur Verkaufspra-
xis der BVVG hinsichtlich der Verkaufs-
wertermittlung und Rückforderungen aus
bereits geschlossenen Verkäufen . . . . . . . . . 18

Dr. Troost, Axel (DIE LINKE.)
Eignung und Zuverlässigkeit von Dr. Axel
Wieandt als Vorstandsvorsitzender der
Hypo Real Estate Holding AG . . . . . . . . . . . 19

Wieland, Wolfgang
(BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Zahlung des vereinbarten Kaufpreises für
das Grundstück Friedrichstraße/Ecke
Oranienburger Straße in Berlin an die
Oberfinanzdirektion Berlin . . . . . . . . . . . . . . 19

Geschäftsbereich des Bundesministeriums

für Wirtschaft und Technologie

Bonde, Alexander
(BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Schadstoffklassen der durch die sog. Ab-
wrackprämie neu angeschafften Pkw . . . . . . 20

Dr. D�ckert, Thea
(BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Auswirkungen der Überlagerungen und
Doppelbelastungen zwischen Emissions-
handel und Erneuerbare Energien Gesetz
auf Wachstum und Beschäftigung . . . . . . . . 21

Dr. Happach-Kasan, Christel (FDP)
Bedarf an hochwertigem Kristall-Quarz-
sand sowie Abbaustandorte . . . . . . . . . . . . . 21

Herlitzius, Bettina
(BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Verwendung der Emissionshandelserlöse
als Belastungsausgleich für die Industrie . . . 22

H�hn, B�rbel (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)
Überprüfung des Erneuerbare Energien
Gesetzes und des Kraft-Wärme-Kopplung-
Gesetzes) zur Vermeidung von Doppelbe-
lastungen für vom Emissionshandel betrof-
fene Unternehmen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

Dr. L�tzsch, Gesine (DIE LINKE.)
Zur Erarbeitung von Gesetzen qualifizierte
Mitarbeiter im Bundesministerium für
Wirtschaft und Technologie . . . . . . . . . . . . . 23

Pothmer, Brigitte
(BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Haltung des Bundesministeriums für Wirt-
schaft und Technologie zu Änderungen im
Arbeitnehmer-Entsendegesetz . . . . . . . . . . . 23

Scheel, Christine
(BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Senkung des Einkommensteuertarifs und
Kürzung oder Beseitigung gewerbesteuer-
licher Hinzurechnungen als Beitrag zu einer
nachhaltigen Industriepolitik . . . . . . . . . . . . 24

Dr. Strengmann-Kuhn, Wolfgang
(BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Weitere strukturelle Reformen im Gesund-
heitswesen als Beitrag zu einer nachhaltigen
Industriepolitik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

Deutscher Bundestag – 16. WahlperiodeDrucksache 16/14032 – IV –



Zimmermann, Sabine (DIE LINKE.)
Benennung der 25 größten Unternehmen
mit Förderung aus dem Kredit- und
Bürgschaftsprogramm . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

Arbeitsplatzabbau in mit staatlichen För-
dergeldern unterstützten Unternehmen . . . . 25

Geschäftsbereich des Bundesministeriums für

Arbeit und Soziales

Claus, Roland (DIE LINKE.)
An Qualifizierungsmaßnahmen teilnehmen-
de Arbeitnehmer in Kurzarbeit sowie ent-
stehende Kosten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

Ernst, Klaus (DIE LINKE.)
Einsatz von „Ein-Euro-Jobbern“ beim Kle-
ben von Wahlplakaten . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

Fricke, Otto (FDP)
AÜG-Zulassung (AÜG = Arbeitnehmer-
überlassungsgesetz) für Unternehmensfor-
men mit Personenidentität von Arbeitgeber
und Leiharbeitnehmer . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

Kipping, Katja (DIE LINKE.)
Beantragung der Leistungen für das Schul-
bedarfspaket . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

Geschäftsbereich des Bundesministeriums für

Ernährung, Landwirtschaft und

Verbraucherschutz

Goldmann, Hans-Michael (FDP)
Maßnahmen zur Umsetzung eines
„Milchzehnerl“ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

Gestaltung der Nähwertkennzeichnung . . . . 29

M�ller, Stefan (Erlangen) (CDU/CSU)
Entschädigungen in Geld für ehemalige
Mitglieder von Landwirtschaftlichen
Produktionsgenossenschaften (LPGs) der
DDR für in die LPGs eingebrachtes
Inventar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

Geschäftsbereich des Bundesministeriums

der Verteidigung

Fell, Hans-Josef
(BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Ausstattung islamistischer oder anderer
Terroristen mit mobilen Infanteriesystemen 31

Sch�fer, Paul (Köln) (DIE LINKE.)
Von Bundeswehreinheiten in Afghanistan
seit März 2009 angeforderte Luft- bzw.
Luftnahunterstützung . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

Geschäftsbereich des Bundesministeriums für

Familie, Senioren, Frauen und Jugend

Gehring, Kai (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)
Gewährleistung der Einhaltung des § 10 des
Jugendschutzgesetzes beim elektronischen
Altersnachweis an Automaten mittels Füh-
rerscheinen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

Geschäftsbereich des Bundesministeriums

für Gesundheit

D�ring, Patrick (FDP)
Entwicklung der Gesamteinnahmen, -aus-
gaben und Rücklagen der gesetzlichen
Krankenkassen bzw. des Gesundheitsfonds
seit 2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

Geschäftsbereich des Bundesministeriums

für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung

Ahrendt, Christian (FDP)
Regelmäßige Ausbaggerung der Hafenzu-
fahrt Darßer Ort sowie Träger der Kosten . 37

Connemann, Gitta (CDU/CSU)
Gewährleistung des Verkehrsflusses wäh-
rend der Bauarbeiten an der Autobahnbrü-
cke der Abfahrt Nummer 7 „Neermoor“ an
der Bundesautobahn 31 . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

G�ring-Eckardt, Katrin
(BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Ausbaukosten der Landesstraßen zwischen
den Orten entlang der geplanten Bundes-
straße 87n im Thüringer Streckenabschnitt . 38

Seite Seite

Deutscher Bundestag – 16. Wahlperiode Drucksache 16/14032– V –



Seite Seite

Heilmann, Lutz (DIE LINKE.)
An der Erarbeitung des Entwurfs eines Ge-
setzes zu dem Vertrag vom 3. September
2008 zwischen der Bundesrepublik
Deutschland und dem Königreich Däne-
mark über eine Feste Fehmarnbeltquerung
beteiligte Externe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

Hettlich, Peter
(BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Planungsstand und Zeitplan für den Aus-
bau des Stichkanals Linden sowie Berück-
sichtigung der Variante 4 . . . . . . . . . . . . . . . 39

Hermann, Winfried
(BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Projekte Öffentlich-Privater Partnerschaft
(ÖPP) im Bereich der Eisenbahn- und der
Bundesfernstraßeninfrastruktur sowie
Kosteneinsparungen durch diese
Finanzierung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39

Geplante Verwendung der Mauteinnah-
men ausschließlich für die Straßeninfra-
struktur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40

Definition wettbewerbsorientierter Be-
triebszeiten für die Flughafeninfrastruktur . 40

Dr. Hofreiter, Anton
(BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Vierstreifiger Ausbau der Bundesauto-
bahn 8 zwischen Rosenheim und Salzburg
und Anbau von Standspuren sowie Einfüh-
rung einer Geschwindigkeitsbegrenzung
von 100 km/h . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41

K�nigshaus, Hellmut (FDP)
Zeitplan für das Planfeststellungsverfahren
zum Um- und Ausbau der Fernbahnstrecke
Berlin–Frankfurt (Oder) im Ortsbereich
Friedrichshagen/Hirschgarten sowie vorge-
sehene Lärmschutzmaßnahmen . . . . . . . . . . 42

Dr. h. c. Koppelin, J�rgen (FDP)
Teilnahme des Bundesministers für Ver-
kehr, Bau und Stadtentwicklung bzw. von
Staatssekretären des Bundesministeriums
für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung an
Eröffnungen von Autobahnabschnitten und
Bundesstraßenneubauten . . . . . . . . . . . . . . . 42

Kotting-Uhl, Sylvia
(BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Einsatz des in Deutschland verbotenen
Pentachlorphenol (PCP) im Rahmen der
Schutzbehandlung von Bauholz gegen bio-
logischen Befall (EU-Norm EN 15228) . . . . 42

Wicklein, Andrea (SPD)
Lärmschutzmaßnahmen entlang der A-10-
Autobahnbrücke über die Havel bei Wer-
der . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43

Geschäftsbereich des Bundesministeriums für

Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit

Brunkhorst, Angelika (FDP)
Umsetzung der Empfehlungen des Wissen-
schaftsrates vom 19. Mai 2006 zur Verbes-
serung der Fachkompetenz des Bundesam-
tes für Strahlenschutz . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45

Dr. Enkelmann, Dagmar (DIE LINKE.)
Auswirkungen der unterirdischen Verpres-
sung und Lagerung von Kohlendioxid auf
die Qualität des Grundwassers . . . . . . . . . . . 45

Lazar, Monika
(BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Fördermöglichkeiten für Initiativen im Be-
reich Umweltbildung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46

Geschäftsbereich des Bundesministeriums

für Bildung und Forschung

Gehring, Kai (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)
Inanspruchnahme der im Jahr 2009 für das
Freiwillige Technische Jahr gemäß Bundes-
haushalt zur Verfügung gestellten Mittel . . . 49

Hagemann, Klaus (SPD)
Vom Bundesministerium für Bildung und
Forschung im Zusammenhang mit der Qua-
lifizierungsinitiative für Deutschland an die
Gemeinsame Wissenschaftskonferenz ge-
meldete zusätzliche Maßnahmen und The-
menbereiche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49

Hinz, Priska (Herborn)
(BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Stand der Umsetzung der Qualifizierungs-
initiative für Deutschland . . . . . . . . . . . . . . . 50

Deutscher Bundestag – 16. WahlperiodeDrucksache 16/14032 – VI –



Hirsch, Cornelia (DIE LINKE.)
Verlängerung der Begabtenförderung im
Ausnahmefall bei Nachwuchswissenschaft-
lern wegen familiärer Pflegetätigkeit . . . . . . 51

Nachträglich zurückgezogene Ausbildungs-
platzzusagen von Unternehmen auf Grund
der konjunkturellen Lage . . . . . . . . . . . . . . . 52

Kotting-Uhl, Sylvia
(BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Jährliche Zuwendungen des Bundesministe-
riums für Bildung und Forschung an den
ehemaligen Betreiber des Atommülllagers
Asse II mit Zweckbindung Schachtanlage
Asse II in den Jahren 1990 bis 2008 . . . . . . . 52

Geschäftsbereich des Bundesministeriums für

wirtschaftliche Zusammenarbeit und

Entwicklung

Koczy, Ute (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)
Ablehnung der Anerkennung von
HUMANA als Trägerorganisation für den
Freiwilligendienst weltwärts durch das Bun-
desministerium für wirtschaftliche Zusam-
menarbeit und Entwicklung im März 2009 . 54

Seite Seite

Deutscher Bundestag – 16. Wahlperiode Drucksache 16/14032– VII –





Deutscher Bundestag – 16. Wahlperiode Drucksache 16/14032– 1 –
Geschäftsbereich der Bundeskanzlerin und
des Bundeskanzleramtes
1. Abgeordnete
Dr. Gesine

Lötzsch
(DIE LINKE.)
Wie hoch sind die Kosten für Anzeigen, die
die Bundesregierung im September 2009 schal-
ten lässt, im Vergleich zu den Kosten für An-
zeigen, die die Bundesregierung im September
2008 schalten ließ?
Antwort des Stellvertretenden Chefs des Presse- und

Informationsamtes der Bundesregierung Michael Sternecker

vom 8. September 2009
Die Kosten für Anzeigen in Zeitungen und Zeitschriften (einschließ-
lich Beileger), die die Bundesregierung im September 2009 schalten
lässt, belaufen sich auf ca. 258 890 Euro. Im Vergleich dazu beliefen
sich die Kosten für Anzeigen im September 2008 auf rund
334 565 Euro.

Die Angaben des Auswärtigen Amts beziehen sich auf im Inland ge-
schaltete Anzeigen.
2. Abgeordneter
Carl-Ludwig

Thiele

(FDP)
Wie viele Todesopfer – so genannte Mauer-
tote – gab es an der innerdeutschen Grenze in
Berlin und zu den alten Bundesländern?
Antwort des Beauftragten der Bundesregierung

für Kultur und Medien Staatsminister Bernd Neumann

vom 8. September 2009
Nach den Ergebnissen des von der Bundesregierung mit rund
280 000 Euro geförderten und am 11. August 2009 öffentlich präsen-
tierten Forschungsprojekts „Die Todesopfer an der Berliner Mauer,
1961–1989“ sind mindestens 136 Todesopfer zu verzeichnen, ohne
diejenigen mitzuzählen, die bei einer Kontrolle an den Grenzübergän-
gen (zumeist an Herzversagen) verstorben sind.

Bezüglich der Frage nach der Anzahl der Todesopfer an der inner-
deutschen Grenze zu den alten Bundesländern gibt es noch keine gesi-
cherten Erkenntnisse.

Laut einer Vorstudie von Prof. Dr. Detlef Schmiechen-Ackermann,
Leibnitz-Universität Hannover, mit Stand 31. Juli 2006, wurden 1 095
Verdachtsfälle für Todesopfer an der innerdeutschen Grenze (ohne
Berlin) im Zeitraum 1945 bis 1989 ermittelt. Der Verfasser schätzt,
dass sich davon 550 bis 800 Todesfälle bestätigen lassen werden.
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Geschäftsbereich des Auswärtigen Amts
3. Abgeordneter
Christian

Ahrendt

(FDP)
In welchem Verhältnis stehen jeweils für die
Jahre 2000 bis 2009 die allgemeinen Lebens-
haltungskosten in Brüssel im Vergleich zu den
Lebenshaltungskosten in den EU-Hauptstäd-
ten, und wie ist dieses Verhältnis explizit für
den Indikator Miete für Wohnraum?
Antwort des Staatssekretärs Dr. Peter Ammon

vom 4. September 2009
Die Bundesregierung erhebt keine Statistiken zu allgemeinen Lebens-
haltungskosten und Mieten in den EU-Hauptstädten.

Jedoch werden die Unterschiede im Kaufkraftniveau hilfsweise auf
Grundlage eines Warenkorbes von rund 150 Waren und Dienstleis-
tungen (ohne Wohnungsmiete) gemessen und ergeben sich aus der an-
liegenden, vom Statistischen Bundesamt veröffentlichten Tabelle, die
Ausgangsbasis für die Berechnung des Kaufkraftausgleichs im Rah-
men der Auslandsbesoldung von Bundesbeamten ist.

Die Mietentwicklung in den EU-Hauptstädten lässt sich häufig an-
hand von Mietspiegeln, die etwa von örtlichen Makler- oder Mieter-
verbänden erhoben werden, nachvollziehen. Eine Übersicht auf
Grundlage vergleichbarer Lage, Größe und Qualität der Wohnungen
liegt der Bundesregierung jedoch nicht vor.



Teu U-Hauptstädten im Vergleich zu Brüssel
jew
(Kos riger, in Kopenhagen 16% höher als in Brüssel)

2004 2005 2006 2007 2008 2009
Bel 0 0 0 0 0 0
Bul -3 -4 -4 -5 -3 -2
Dän 18 15 15 16 16 17
Deu 3 2 2 2 2 2
Est -5 -5 -11 -10 -9 -8
Fin 9 7 6 6 6 7
Fra 10 9 8 8 8 8
Gri 2 2 2 3 3 1
Irla 9 8 8 9 9 9
Ital 6 5 5 5 5 6
Let -7 -8 -9 -8 -5 -4
Lita -8 -8 -7 -11 -10 -8
Lux -1 -1 -1 0 0 0
Mal 3 2 -4 -4 -4 -3
Nie 3 1 1 1 0 1
Öst 4 3 3 3 3 3
Pol -16 -8 -10 -12 -10 -14
Por -2 -3 -2 -2 -2 -3
Rum -7 -5 -5 -4 -9 -10
Sch 10 10 11 11 10 -1
Slo -4 -4 -7 -8 -6 -4
Slo -1 -1 -2 -6 -5 -5
Spa 0 0 1 1 2 2
Tsc -14 -12 -8 -9 -6 -8
Ung -8 -7 -9 -7 -7 -11
Ver 16 13 14 16 7 0
Zyp 0 -1 1 1 1 1
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erungsziffern für den Kaufkraftausgleich der Auslandsbesoldung in E
eils im Monat März der Jahre 2000 bis 2009 in %
ten in EU-Hauptstadt sind x% höher/niedriger als in Brüssel; im Jahr 2000 z. B. in Sofia 5% nied

2000 2001 2002 2003
gien Brüssel 0 0 0 0
garien Sofia -5 -2 -4 -4
emark Kopenhagen 16 15 19 19
tschland Berlin 2 2 3 3

land Tallinn -4 -4 -2 -4
nland Helsinki 8 8 8 8
nkreich Paris 12 9 10 10
echenland Athen 0 -3 -1 1
nd Dublin 4 5 7 10
ien Rom 4 4 4 5
tland Riga 5 -4 -1 -5
uen Wilna -4 -3 1 -7
emburg Luxemburg -1 -1 -1 0
ta Valletta 6 5 8 4
derlande Den Haag 0 1 2 3
erreich Wien 5 5 5 6
en Warschau -8 -3 -5 -11
tugal Lissabon 0 1 1 -2

änien Bukarest -4 -4 0 -6
weden Stockholm 14 9 11 12
wakei Preßburg -5 -4 -1 3
wenien Laibach -4 -4 -3 -1
nien Madrid 0 1 1 0
hechien Prag -14 -11 -7 -7
arn Budapest -10 -8 -1 0

einigtes Königreich London 24 20 24 14
ern Nikosia 2 -3 -2 1

lle: Statistisches Bundesamt - Teuerungsziffern für den Kaufkraftausgleich der Auslandsbesoldung
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4. Abgeordnete
Marieluise

Beck

(Bremen)

(BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN)
Teilt die Bundesregierung die Auffassung, dass
sie bei der Beantwortung meiner schriftlichen
Frage (Bundestagsdrucksache 16/13498) mit
der Verweigerung der Auskunft über die Zahl
abgelehnter Visumanträge unter Verweis auf
ihre Antwort zu Frage 1 auf Bundestagsdruck-
sache 16/5546, die die Geheimhaltung der ver-
langten Daten mit möglichen „nachteilige[n]
Auswirkungen auf die bilateralen Beziehungen
zu einzelnen Staaten“ und der Begünstigung
von „Versuche[n] des Visummissbrauchs“ be-
gründet, gemäß Urteilsspruch 2 BvE 5/06 vom
1. Juli 2009 des Bundesverfassungsgerichts
gegen die Berichtspflicht gegenüber dem Deut-
schen Bundestag verstößt, wonach die Bundes-
regierung „den Bundestag in die Lage verset-
zen [müsse], seine Aufgabe der parlamentari-
schen Kontrolle des Regierungshandelns effek-
tiv wahrzunehmen“, da abgesehen von Fällen
evidenter Geheimhaltungsbedürftigkeit „das
Parlament nur anhand einer der jeweiligen
Problemlage angemessenen ausführlichen Be-
gründung beurteilen und entscheiden [könne],
ob es die Verweigerung der Antwort akzeptiert
oder welche weiteren Schritte es unternimmt,
sein Auskunftsverlangen ganz oder zumindest
teilweise durchzusetzen“, also die „betroffenen
Belange, die zur Versagung von Auskünften
geführt haben [...], auf ihre Plausibilität und
Nachvollziehbarkeit zu überprüfen“, und also
die Bundesregierung mit der Auskunftsverwei-
gerung über die Zahl abgelehnter Visumanträ-
ge eine Kontrolle ihrer Visumpolitik effektiv
unmöglich macht, ja mit ihrem Verweis, bei
nicht zu befürchtenden nachteiligen Auswir-
kungen „in begründeten Einzelfällen durch die
Übermittlung ausgewählter statistischer Da-
ten“ das Informationsersuchen unterstützen zu
wollen (Bundestagsdrucksache 16/5546), die
Begründungspflicht der Auskunftsverweige-
rung umkehrt in eine Begründungspflicht des
Auskunftsbegehrens, und falls nicht, womit be-
gründet die Bundesregierung ihre abweichende
Auffassung über die Erfüllung ihrer Auskunfts-
pflicht?
Antwort des Staatssekretärs Dr. Peter Ammon

vom 3. September 2009
Im Beschluss des Bundesverfassungsgerichts (2 BvE 5/06) vom 1. Juli
2009 wird u. a. festgestellt, der Bundestag müsse „zum einen Abwä-
gungen betroffener Belange, die zur Versagung von Auskünften ge-
führt haben [...], auf ihre Plausibilität und Nachvollziehbarkeit über-
prüfen können“. Zum anderen ist laut diesem Beschluss zu berück-
sichtigen, „dass der parlamentarische Informationsanspruch zwar auf
Beantwortung gestellter Fragen in der Öffentlichkeit hin angelegt ist,
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gegebenenfalls aber Formen der Informationsvermittlung zu suchen
und, wie die Antragsgegnerin unter Hinweis auf eine entsprechende
Staatspraxis vorgetragen hat, realisierbar sind, das Informationsinte-
resse des Parlaments unter Wahrung berechtigter Geheimhaltungs-
interessen der Regierung zu befriedigen.“

Die Bundesregierung hatte in ihrer Antwort auf die Kleine Anfrage
der Fraktion DIE LINKE. vom 31. Mai 2007 (Bundestagsdrucksache
16/5546) auf Frage 1 darauf verwiesen, dass sie Gesamtzahlen von ab-
gelehnten Visumanträgen für Staaten, in denen es visumerteilende
Auslandsvertretungen gibt, nicht bekannt gibt und dies damit begrün-
det, dass die Bekanntgabe dieser Zahlen und anderer statistischer Ein-
zelheiten in Visumangelegenheiten nachteilige Auswirkungen auf die
bilateralen Beziehungen zu einzelnen Staaten habe und zudem Versu-
che des Visummissbrauchs begünstigen würde. Sollten keine nachteili-
gen Auswirkungen zu befürchten sein, würden Informationsersuchen
in begründeten Einzelfällen durch die Übermittlung ausgewählter sta-
tistischer Daten unterstützt.

Vor diesem Hintergrund ist die Bundesregierung bereit, Ihnen Ein-
sichtnahme in die Daten zu Belarus, Bosnien und Herzegowina und
Serbien zu gewähren.
5. Abgeordneter
Dr. Norman

Paech

(DIE LINKE.)
Was ist der Bundesregierung und ihr nach-
geordneten Behörden des Bundes darüber be-
kannt, dass die Geheimflüge und Geheim-
gefängnisse der CIA in Europa im Rahmen
des so genannten Renditions-Programms von
Frankfurt/Main aus gesteuert und kontrolliert
worden sein sollen (vgl. David Johnston and
Mark Mazzetti, A Window Into C.I.A.’s Em-
brace of Secret Jails, New York Times, Au-
gust 12, 2009)?
Antwort des Staatssekretärs Reinhard Silberberg

vom 3. September 2009
Die von Ihnen angeführte Presseberichterstattung ist der Bundesregie-
rung bekannt. Eigene Erkenntnisse hierzu liegen der Bundesregierung
nicht vor.
6. Abgeordneter
Dr. Norman

Paech

(DIE LINKE.)
Was hat die Bundesregierung seit Kenntnis-
erlangung, dass die Geheimflüge und Geheim-
gefängnisse der CIA in Europa im Rahmen
des so genannten Renditions-Programms von
Frankfurt/Main aus gesteuert worden sein sol-
len, dagegen unternommen?
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Antwort des Staatssekretärs Reinhard Silberberg

vom 3. September 2009
Bezogen auf CIA-Geheimflüge hatte die Bundesregierung die Zusiche-
rung der US-Regierung erlangt, alle internationalen Verpflichtungen
zu beachten und die Souveränität anderer Staaten zu respektieren. Im
Übrigen wird auf die Erkenntnisse aus der Arbeit des 1. Untersu-
chungsausschusses verwiesen.

Bezogen auf eine angebliche Planung und Steuerung von CIA-Ge-
heimgefängnissen von Frankfurt/Main aus geht die Bundesregierung
Presseberichten nach und setzt sich für die rasche Aufklärung des
Sachverhalts ein.
Geschäftsbereich des Bundesministeriums des Innern
7. Abgeordneter
Christian

Carstensen

(SPD)
Welche konkreten Änderungen haben sich im
Zuge der Neuorganisation der Bundespolizei
bezogen auf die Dienststellen in Hamburg er-
geben?
Antwort des Staatssekretärs Dr. Hans Bernhard Beus

vom 2. September 2009
Vor der Neuorganisation existierte das Bundespolizeiamt Hamburg,
dem folgende Behörden/Dienststellen der Bundespolizei in Hamburg
zugeordnet waren:

• Bundespolizeiinspektion Kriminalitätsbekämpfung

• Bundespolizeiinspektion Hamburg (Einsatzabschnitte: Hamburg-
Altona, Hamburg-Harburg)

• Bundespolizeiinspektion Flughafen Hamburg.

Mit der Neuorganisation sind der nunmehr eingerichteten Bundespoli-
zeidirektion Hannover folgende Dienststellen/Teileinheiten der Bun-
despolizei in Hamburg mit z. T. erweiterten Zuständigkeiten zugeord-
net:

• Bundespolizeiinspektion Kriminalitätsbekämpfung Hamburg mit
Hannover

• Bundespolizeiinspektion Hamburg (Reviere Hamburg-Altona,
Hamburg-Harburg und Hamburg-Hauptbahnhof)

• Bundespolizeiinspektion Flughafen Hamburg

• 2 Züge (Dienstort Hamburg) und 1 Entschärfergruppe (Flughafen
Hamburg) der Mobilen Kontroll- und Überwachungseinheit der
Bundespolizeidirektion Hannover.
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Das Revier Hamburg-Hauptbahnhof und die aufgeführten Teileinhei-
ten der Mobilen Kontroll- und Überwachungseinheit wurden neu ein-
gerichtet.
8. Abgeordneter
Christian
Carstensen

(SPD)
Wie stellt sich die Stellen- und Personalent-
wicklung der Bundespolizei in Hamburg in
den vergangenen Jahren dar (bitte für die ein-
zelnen Dienststellen und Aufgabenbereiche
aufschlüsseln)?
Antwort des Staatssekretärs Dr. Hans Bernhard Beus

vom 2. September 2009
Wegen der in der Antwort auf Frage 7 dargestellten Organisationsän-
derung ist ein nach den einzelnen Dienststellen und Aufgabenberei-
chen aufgeschlüsselter Vergleich der Situation vor und nach der Re-
form nicht möglich. Die Zahl der vor der Reform in Hamburg einge-
richteten Dienstposten (766) reduzierte sich nach der Reform um
einen auf nunmehr 765. Noch vorhandene Unterschiede in den einzel-
nen Dienststellen und Statusgruppen werden im Rahmen der noch an-
dauernden personellen Umsetzung der Neuorganisation bearbeitet.
9. Abgeordneter
Christian

Carstensen
(SPD)
Welche weiteren Änderungen bei der Stellen-
und Personalentwicklung der Bundespolizei in
Hamburg stehen in absehbarer Zeit bevor (bit-
te für die einzelnen Dienststellen und Aufga-
benbereiche aufschlüsseln)?
Antwort des Staatssekretärs Dr. Hans Bernhard Beus

vom 2. September 2009
Weitere Änderungen bei der Stellen- und Personalentwicklung der
Bundespolizei in Hamburg sind nicht geplant.
10. Abgeordneter
Christian

Carstensen

(SPD)
Welche weiteren Gründe gibt es, die sich – ne-
ben der Neuorganisation der Bundespolizei –
auf Personalabgänge bzw. -zuwächse bei der
Bundespolizei in Hamburg ausgewirkt haben?
Antwort des Staatssekretärs Dr. Hans Bernhard Beus

vom 2. September 2009
Es sind keine weiteren Gründe bekannt, die sich – neben der Neuorga-
nisation der Bundespolizei – auf Personalabgänge bzw. -zuwächse bei
der Bundespolizei in Hamburg ausgewirkt haben.
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11. Abgeordnete
Dr. Gesine

Lötzsch

(DIE LINKE.)
Wie viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
aus Bundesminister- und Staatssekretärbüros
wurden in dieser Legislaturperiode verbeamtet
(bitte Auflistung nach Jahren und Bundesmi-
nisterien)?
Antwort des Staatssekretärs Dr. Hans Bernhard Beus

vom 9. September 2009
Die nachfolgende Übersicht stellt die Verbeamtungen von Mitarbei-
terinnen und Mitarbeitern aus Bundesminister- und Staatssekretär-
büros in der laufenden Legislaturperiode dar. Aufgeführt wurden
Neueinstellungen im Beamtenverhältnis, Verbeamtungen von vormals
Tarifbeschäftigten und Verbeamtungen von außertariflichen Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitnehmern.

Es wurden die persönlichen Referentinnen und Referenten der Bun-
desminister, der Staatssekretäre sowie der Parlamentarischen Staatsse-
kretäre und die Organisationseinheiten „Ministerbüro“/„Minister“,
„Büro Staatssekretär“/„Staatssekretär“ sowie „Büro Parlamentari-
scher Staatssekretär“/„Parlamentarischer Staatssekretär“ erfasst.
12. Abgeordnete
Dr. Gesine

Lötzsch

(DIE LINKE.)
Welche Konsequenzen hat die Tatsache, dass
eine Reihe von obersten Bundesbehörden im
Rahmen der Korruptionsprävention in der
Bundesverwaltung ihre Aufgaben nicht erfüllt
hat (z. B. Risikoanalyse, Rotation von Mitar-
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beitern in korruptionsgefährdeten Arbeitsge-
bieten), und hat die Bundesregierung deswe-
gen in den entsprechenden obersten Bundesbe-
hörden Disziplinarmaßnahmen ergriffen oder
personelle Konsequenzen gezogen?
Antwort des Staatssekretärs Dr. Hans Bernhard Beus

vom 8. September 2009
Die Jahresberichte der Bundesregierung zeigen, dass die obersten
Bundesbehörden die Aufgabe der Korruptionsprävention auf der
Grundlage der Richtlinie zur Korruptionsprävention und unter Be-
rücksichtigung der Empfehlungen des Bundesrechnungshofs weitge-
hend erfüllen. Dazu gehören z. B. die Feststellung der besonders kor-
ruptionsgefährdeten Arbeitsgebiete, die Durchführung von Risiko-
analysen und die Rotation von Mitarbeitern in diesen Arbeitsgebieten.
Das Bundesministerium des Innern wird außerdem entsprechend der
Empfehlung des Bundesrechnungshofs zunächst probeweise eine Om-
budsperson für Hinweise von Beschäftigten sowie Bürgerinnen und
Bürgern einrichten. Für Disziplinarmaßnahmen oder personelle Kon-
sequenzen im Bereich der Korruptionsprävention besteht kein Anlass.
13. Abgeordneter
Dr. Volker
Wissing

(FDP)
Wie viele ausgebildete Juristinnen bzw. Juris-
ten sind in den einzelnen Bundesministerien
jeweils beschäftigt, und wie hoch ist der Anteil
der ausgebildeten Juristinnen bzw. Juristen be-
zogen auf die gesamten Neueinstellungen der
Bundesministerien seit Beginn der 15. Legisla-
turperiode?
Antwort des Staatssekretärs Dr. Hans Bernhard Beus

vom 2. September 2009
Neueinstellungen in den Bundesministerien unterliegen der jeweiligen
Ressorthoheit (Artikel 65 des Grundgesetzes) und sind abhängig von
den verfügbaren und freien Planstellen. In einigen Ressorts erfolgen
Neueinstellungen von Juristen zunächst im jeweiligen Geschäftsbe-
reich. Erst danach erfolgt die Abordnung bzw. Versetzung in das Bun-
desministerium. In diesen Fällen wurde der Zeitpunkt der Versetzung
der Antwort zugrunde gelegt.

Die nachfolgende Übersicht gibt die absolute Zahl der Juristen, die
zum Stichtag der schriftlichen Frage (25. August 2009) in den Bundes-
ministerien beschäftigt sind, und den prozentualen Anteil der Juristen
an den gesamten Neueinstellungen seit Beginn der 15. Legislaturperio-
de wieder.
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Bundes-
ministerium

Anzahl
Juristen

(Stichtag

25. August 

2009)

Anteil der Juristen an den Neueinstellungen seit 

 in %

ab Okt.

2002
2003 2004 2005 2006 2007 2

AA 425 1,4 7,6 5,6 9,8 12,1 4,1

BMI 327 20,0 79,3 90,6 75,6 58,0 63,6

BMJ 234 55,6 38,9 48,2 27,3 22,6 21,4

BMF 392 80,0 63,6 34,6 35,7 42,9 58,6

BMWi/BMWA 315 7,0 8,5 24,5 12,0 31,5 32,5

BMAS ab 2006 199 - - - - 17,1 17,9

BMELV 126 42,9 20,4 24,1 16,7 6,9 17,8

BMVg 236 46,1 29,1 32,3 31,6 32,3 21,8

BMFSFJ 102 20,0 13,3 27,3 23,1 15,0 25,6
BMG bis
17.10.05 BMGS 105 50,0 7,1 30,3 26,3 10,8 30,7

BMVBS 192 0 30,4 20,9 10,5 20,9 14,9

BMU 96 20,0 15,5 16,6 16,6 0 16,2

BMBF 110 0 21,7 8,7 22,2 0 5,6

BMZ 78 9,1 0 8,3 11,1 8,1 4,3
14. Abgeordneter
Dr. Volker

Wissing

(FDP)
Welche Mitglieder der Bundesregierung sind
Direktwahlkandidaten für einen Wahlkreis bei
der Bundestagswahl 2009, und auf welche
Summe belaufen sich, bezogen auf den Zeit-
raum seit Beginn der 16. Legislaturperiode,
die Projekte, Investitionen, Infrastrukturmaß-
nahmen und sonstige Mittelaufwendungen des
Bundes (insbesondere auch aus dem Konjunk-
turpaket II), die jeweils diesen einzelnen Wahl-
kreisen bzw. dort ansässigen Unternehmen di-
rekt zugute gekommen sind?
Antwort des Staatssekretärs Dr. Hans Bernhard Beus

vom 9. September 2009
Bei der Wahl des 17. Deutschen Bundestages bewerben sich Mitglie-
der der Bundesregierung in folgenden Wahlkreisen (WK) um ein Di-
rektmandat:

Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel, WK 15 Stralsund – Nordvor-
pommern – Rügen
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Bundesminister Dr. Frank-Walter Steinmeier, WK 61 Brandenburg
an der Havel – Potsdam-Mittelmark I – Havelland III – Teltow Flä-
ming I

Bundesminister Dr. Wolfgang Schäuble, WK 284 Offenburg

Bundesministerin Brigitte Zypries, WK 186 Darmstadt

Bundesminister Peer Steinbrück, WK 105 Mettmann I

Bundesminister Dr. Karl-Theodor Freiherr zu Guttenberg, WK 240
Kulmbach

Bundesminister Olaf Scholz, WK 20 Hamburg-Altona

Bundesministerin Ilse Aigner, WK 224 Starnberg

Bundesminister Dr. Franz Josef Jung, WK 184 Groß-Gerau

Bundesministerin Dr. Ursula von der Leyen, WK 43 Stadt Hanno-
ver II

Bundesministerin Ulla Schmidt, WK 88 Aachen

Bundesminister Wolfgang Tiefensee, WK 154 Leipzig II

Bundesminister Sigmar Gabriel, WK 50 Salzgitter – Wolfenbüttel

Bundesministerin Dr. Annette Schavan, WK 291 Ulm

Bundesministerin Heidemarie Wieczorek-Zeul, WK 179 Wiesbaden

Bundesminister Dr. Thomas de Maizière, WK 156 Meißen.

Die Ausgaben im Bundeshaushalt werden in ihrer Verwendung grund-
sätzlich nicht einzelnen Bundesländern, Regionen oder Wahlkreisen
zugeordnet. Auf Basis der zur Verfügung stehenden Daten des auto-
matisierten Verfahrens für das Haushalts-, Kassen- und Rechnungswe-
sen des Bundes (HKR-Verfahren) ist daher eine Übermittlung der an-
geforderten Angaben nicht möglich, da Projekte, Investitions- und In-
frastrukturmaßnahmen vielfach über regionale Grenzen hinaus zur
Wirkung kommen und gebietsbezogene Zuordnungen von Anteilen
dieser Ausgaben auch nicht im Wege einer Ressortabfrage belastbar
vorgenommen werden können.
Geschäftsbereich des Bundesministeriums der Justiz
15. Abgeordnete
Ute

Koczy

(BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN)
Wie bewertet die Bundesregierung das ACTA
(Anti-Counterfeiting Trade Agreement) in Be-
zug auf die Doha-Erklärung zum TRIPS-
Abkommen und zur öffentlichen Gesundheit
von 2001, und wie stellt sie bei den Verhand-
lungen sicher, dass das ACTA die in der Doha-
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Erklärung festgeschriebenen Rechte von Ent-
wicklungsländern zur Sicherstellung des Zu-
gangs zu lebensnotwendigen Medikamenten
nicht einschränkt?
Antwort des Staatssekretärs Lutz Diwell
vom 7. September 2009
Die Verhandlungen über die Schaffung eines Handelsabkommens ge-
gen Produktpiraterie (Anti-Counterfeiting Trade Agreement – ACTA)
sind noch nicht abgeschlossen. Die sogenannte Doha-Erklärung zum
TRIPS-Abkommen und zur öffentlichen Gesundheit und die darin
enthaltenen sogenannten TRIPS-Flexibilitäten (z. B. die Möglichkei-
ten zur Einschränkung bestimmter gewerblicher Schutzrechte zuguns-
ten des erleichterten Zugangs von Entwicklungsländern zu lebenswich-
tigen Arzneimitteln) werden durch die für das ACTA vorgesehenen
Regelungen nicht berührt.
16. Abgeordnete
Ute

Koczy

(BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN)
Wie bewertet die Bundesregierung, dass ent-
scheidende Entwicklungs- und Schwellenlän-
der wie Indien, Brasilien und China nicht an
den ACTA-Verhandlungen teilnehmen bzw.
im Fall von Brasilien trotz ausdrücklichem
Wunsch des Landes zur Teilnahme sogar aus-
geschlossen wurden, obwohl das verhandelte
Abkommen neue globale Standards setzen soll
und diese daher in hohem Maße betreffen
wird, und glaubt die Bundesregierung, dass die
Vertreter der OECD-Staaten in den Verhand-
lungen hinreichend das Interesse der Entwick-
lungsländer an einem Zugang zu preis-
günstigen lebensnotwendigen Medikamenten
verteidigen?
Antwort des Staatssekretärs Lutz Diwell

vom 7. September 2009
Mit dem ACTA wird ein Schutzstandard angestrebt, der in möglichst
vielen Staaten gelten soll. Das Übereinkommen wird deshalb Vor-
schriften über den Beitritt weiterer Staaten enthalten. Die gegenwärti-
ge Begrenzung des Kreises der Verhandlungspartner soll einen baldi-
gen Abschluss der Verhandlungen ermöglichen. Zum zweiten Teil der
Frage wird auf die Antwort zu Frage 15 verwiesen.
17. Abgeordneter
Hans-Joachim

Otto

(Frankfurt)

(FDP)
Beabsichtigt die Bundesregierung, denjenigen
DDR-Bürgern, die als Republikflüchtlinge an
der „verlängerten Mauer“ (z. B. in der Volks-
republik Bulgarien) erschossen wurden, als
Maueropfer zu rehabilitieren?
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Antwort des Staatssekretärs Lutz Diwell

vom 7. September 2009
Eine Rehabilitierung von DDR-Bürgern, die bei dem Versuch, über
die Grenzen anderer Staaten des ehemaligen Ostblocks nach West-
europa oder in die Bundesrepublik Deutschland zu gelangen, erschos-
sen wurden, ist nicht möglich.

Rehabilitierung bedeutet, dass Entscheidungen oder andere staatliche
Maßnahmen für rechtsstaatswidrig erklärt und aufgehoben werden.
Hierzu ist nach den geltenden Rehabilitierungsgesetzen ein Antrag er-
forderlich, über den das zuständige Gericht bzw. die Rehabilitierungs-
behörde entscheidet. Die rechtsstaatswidrige hoheitliche Maßnahme
muss dabei von einer deutschen Stelle vorgenommen worden sein.
Der Bundesrepublik Deutschland ist es aus völkerrechtlichen Grün-
den verwehrt, Entscheidungen oder Maßnahmen anderer Staaten
– hier etwa der Grenzorgane der Volksrepublik Bulgarien – aufzuhe-
ben. Dementsprechend erfassen das Strafrechtliche Rehabilitierungs-
gesetz und das Verwaltungsrechtliche Rehabilitierungsgesetz nur das
Handeln staatlicher deutscher Stellen.

Hinterbliebene von Todesopfern aus dem genannten Personenkreis
haben jedoch nach Auffassung der Bundesregierung Anspruch auf
Leistungen nach dem Häftlingshilfegesetz (HHG). Ihre Berechtigten-
stellung ergibt sich aus § 3 HHG in Verbindung mit § 1 Absatz 1 der
Verordnung über die Gleichstellung von Personen nach § 3 HHG.
Dies gilt jedenfalls für Fluchtversuche an Grenzen von Staaten, mit
denen die DDR zur Verhinderung von Fluchten zusammengearbeitet
hat. Hinterbliebene können dann z. B. Hinterbliebenenversorgung
nach § 5 HHG und Unterstützungen nach § 18 HHG erhalten.
18. Abgeordneter
Hans-Joachim

Otto

(Frankfurt)

(FDP)
Wenn ja, in welchem Zeitrahmen und wird sie
dies in die Tat umsetzen, und wenn nein, wa-
rum nicht?
Antwort des Staatssekretärs Lutz Diwell

vom 7. September 2009
Auf die Antwort zu Frage 17 wird verwiesen.
19. Abgeordneter
Dr. Axel

Troost

(DIE LINKE.)
Wie genau soll bei der vom Bundesministe-
rium der Justiz im Entwurf eines Gesetzes zur
Einführung eines Reorganisationsplanverfah-
rens für systemrelevante Kreditinstitute und
zur Abwehr von Gefahren für die Stabilität
des Finanzsystems vorgeschlagenen Übertra-
gung bzw. Ausgliederung zwischen den für die
Stabilisierung des Finanzsystems erforderli-
chen und nichterforderlichen Teilen eines in
Schieflage geratenen Instituts unterschieden
werden?
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Antwort der Bundesministerin Brigitte Zypries

vom 3. September 2009
Der Entwurf des Bundesministeriums der Justiz eines Gesetzes zur
Einführung eines Reorganisationsplanverfahrens für systemrelevante
Kreditinstitute und zur Abwehr von Gefahren für die Stabilität des Fi-
nanzsystems verfolgt das Ziel, Schäden vom Finanzsystem abzuwen-
den, die bei einer Insolvenz eines Instituts drohen. Da hierfür in aller
Regel staatliche Mittel eingesetzt werden müssen, sollen sich die Stabi-
lisierungsbemühungen nach Möglichkeit auf diejenigen Teile des Un-
ternehmens beschränken, von denen im Einzelfall tatsächlich Gefah-
ren für die Stabilität des Finanzsystems ausgehen. Welche Vermögens-
werte und welche Verbindlichkeiten dies im Einzelnen sind, muss im
Einzelfall auf Grundlage einer Analyse der Situation des Instituts, der
Märkte und der zu befürchtenden Ansteckungskanäle beurteilt wer-
den. Eine solche Analyse kann durchaus zu dem Ergebnis kommen,
dass sämtliche Verbindlichkeiten und Vermögenswerte und damit das
gesamte Unternehmen vor den Folgen einer Insolvenz bewahrt wer-
den müssen. Das muss aber nicht immer so sein. So hat man sich bei-
spielsweise in Großbritannien im Herbst 2008 in zwei Fällen auf die
Abschottung der Einlagen und einlagenähnlichen Verbindlichkeiten
beschränkt, um auf Seiten der Einleger einem allgemeinen Verlust des
Vertrauens in die Funktionsfähigkeit des Bankensystems vorzubeu-
gen. Die restlichen Teile wurden bei den betroffenen Instituten zu-
rückgelassen, weil von ihnen keine Gefahr für die Stabilität des Fi-
nanzsystems ausging.
Geschäftsbereich des Bundesministeriums der Finanzen
20. Abgeordneter
Patrick
Döring

(FDP)
Wie hat sich die Zahl der Ausnahmeregelun-
gen im deutschen Einkommensteuerrecht bzw.
im deutschen Unternehmensteuerrecht jeweils
seit dem Jahr 2005 entwickelt, und wie viele
Ausnahmeregelungen wurden seit dem Jahr
2005 jeweils abgeschafft, neu eingeführt oder
einmalig oder mehrfach geändert?
Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Nicolette Kressl

vom 8. September 2009
Es ist rechts- und wirtschaftswissenschaftlich umstritten, welche Rege-
lungen des Steuerrechts als Ausnahmeregelungen einzuordnen sind.
Entsprechende Daten liegen auf Grund einer fehlenden Definition da-
her nicht vor.

Nach § 12 des Gesetzes zur Förderung der Stabilität und des Wachs-
tums der Wirtschaft (StWG) berichtet die Bundesregierung dem Deut-
schen Bundestag und dem Bundesrat regelmäßig über Finanzhilfen
und Steuervergünstigungen. Der 21. Subventionsbericht der Bundes-
regierung (Bundestagsdrucksache 16/6275) stellt die Entwicklung der
Finanzhilfen des Bundes und der Steuervergünstigungen – die speziel-
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le steuerliche Ausnahmeregelungen darstellen – im Zeitraum 2005 bis
2008 dar. Anlage 2 zum 21. Subventionsbericht gibt eine Übersicht
über die Entwicklung der Steuervergünstigungen im genannten Zeit-
raum. In Anlage 3 sind steuerliche Sonderregelungen, die nach der im
Bericht verwendeten Begriffsabgrenzung nicht den Subventionen zu-
geordnet werden, aber subventionsähnliche Tatbestände darstellen,
aufgeführt. Hierbei handelt es sich um Regelungen, die mittelbar die
Wirtschaft im Allgemeinen begünstigen und um Regelungen, die nicht
die Wirtschaft, sondern – mittel- oder unmittelbar – einen abgrenzba-
ren sonstigen gesellschaftlichen Bereich begünstigen. Dies sind vor al-
lem Begünstigungen für gemeinnützige Organisationen, Vereine, Kir-
chen, Parteien, den Gesundheitssektor und die Sozialversicherungen.
21. Abgeordneter
Peter

Hettlich

(BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN)
Wieviel Geld bezahlt die Lausitzer und Mit-
teldeutsche Bergbau-Verwaltungsgesellschaft
mbH (LMBV) jährlich für die Nutzung von
Wasser für die Wiederherstellung des Wasser-
haushaltes in den ehemaligen Bergbauregio-
nen, aufgeschlüsselt nach Bereitstellern und
Bundesländern?
Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Karl Diller

vom 9. September 2009
Die LMBV bezahlt für die Nutzung von Wasser aus den Fließgewäs-
sern zur Flutung der Tagebaurestlöcher kein Entgelt.

Zur Sicherung des ökologisch festgelegten Mindestwasserabflusses
der Spree im bergbaulich beeinflussten Einzugsgebiet in der Sommer-
periode erfolgt die Zuführung von bis zu 20 Mio. m3 Wasser pro Jahr
aus den sächsischen Talsperren Bautzen und Quitzdorf. Auf der
Grundlage eines Wasserbereitstellungsvertrages zwischen der LMBV
und der Landestalsperrenverwaltung Sachsen werden die dafür erfor-
derlichen Betriebskosten zur Vorhaltung dieses Wassers in Höhe von
jährlich 875 000 Euro vergütet.
22. Abgeordnete
Ute

Koczy

(BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN)
Wie beurteilt die Bundesregierung die drohen-
de Aufweichung der Trennlinie zwischen ge-
wöhnlichen Generika und schädlichen Medika-
mentenfälschungen angesichts der sich häufen-
den Fälle von Beschlagnahmungen und dem
Aufhalten in europäischen (Flug-)Häfen von
Generikalieferungen, dies sich lediglich im
Transit aus Indien oder China in Entwick-
lungsländer befanden und daher laut den
Bestimmungen der Welthandelsorganisation
(WTO) nicht hätten festgehalten werden dür-
fen, und sieht die Bundesregierung in diesem
Zusammenhang Bedarf für eine Korrektur
oder Präzisierung der Verordnung (EG)
Nr. 1383/2003?
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Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Nicolette Kressl

vom 4. September 2009
Generika und Arzneimittelfälschungen sind nach den arzneimittel-
rechtlichen Regelungen klar zu differenzieren. Das Arzneimittelgesetz
(AMG) definiert in § 8 Absatz 1 Nummer 1a klar den Begriff der Arz-
neimittelfälschungen, der im Übrigen auch gefälschte Generika um-
fasst. Angesichts der großen Risiken, die Arzneimittel- und Wirkstoff-
fälschungen, speziell für Kranke in Entwicklungsländern, aufweisen
können, ist das Verbringen von gefälschten Arzneimitteln und ge-
fälschten Wirkstoffen in den Geltungsbereich des Arzneimittelgeset-
zes zu Recht in Deutschland unter Strafe gestellt (§ 96 Nummer 18c
AMG). Davon abzugrenzen ist der legale Handel mit Generika, der
auch für Deutschland eine große gesundheitspolitische Bedeutung hat.

Hinsichtlich des zuletzt in Deutschland diskutierten Falles weist die
Bundesregierung darauf hin, dass in sämtlichen den Zollstellen verfüg-
baren Unterlagen ein innergemeinschaftliches Bestimmungsland ange-
geben war. Ein Transitfall lag also nicht vor.

Die Bundesregierung misst der Freiheit des Welthandels und der Ver-
sorgung der Weltbevölkerung mit Arzneimitteln große Bedeutung bei.
Allerdings können diese beiden Ziele nicht ohne Rücksicht auf andere
berechtigte Interessen verfolgt werden. Zu diesen anderen berechtig-
ten Interessen gehören nicht nur der Schutz der Hersteller und Rechts-
inhaber, sondern auch Gesundheit und Sicherheit der Verbraucher
(auch in Drittländern) vor den Gefahren durch gefälschte Produkte.

Nach Artikel 9 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 1383/2003 (Ver-
ordnung) setzt eine Zollstelle deshalb unter bestimmten Voraussetzun-
gen die Überlassung von Waren, die sich unter zollamtlicher Überwa-
chung befinden, aus, wenn der Verdacht besteht, dass sie ein Recht
geistigen Eigentums verletzen.

Dieses vorläufige Anhalten stellt keine endgültige Entscheidung der
Zollverwaltung und erst recht keine Beschlagnahme dar, sondern
dient nur dazu, dem Rechtsinhaber Gelegenheit zu geben, die Einlei-
tung eines Gerichtsverfahrens wegen einer Rechtsverletzung zu prü-
fen.

Die Verordnung hält sich völlig im Rahmen der internationalen Ab-
kommen, insbesondere des Übereinkommens über handelsbezogene
Aspekte der Rechte des geistigen Eigentums (TRIPS*-Übereinkom-
men).

Den berechtigten Interessen des Anmelders bzw. Besitzers der Waren
wird durch die Fristenregelung in Artikel 13 der Verordnung und da-
durch Rechnung getragen, dass nach Artikel 6 Absatz 1 der Verord-
nung der Rechtsinhaber die Haftung für den Fall übernimmt, dass im
anschließenden Gerichtsverfahren keine Rechtsverletzung festgestellt
wird. Für den bei Generika besonders relevanten Bereich der Verfah-
ren nach dem Patentgesetz besteht (anders als für Streitigkeiten nach
dem Markenrecht) überdies nach Artikel 14 Absatz 1 der Verordnung
die Möglichkeit einer vorzeitigen Überlassung der Waren gegen Si-
cherheitsleistung.
de-Related Aspects of Intellectual Property Rights.
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23. Abgeordneter
Dr. h. c. Jürgen

Koppelin

(FDP)
Wie viele steuerpflichtige Bürger in Deutsch-
land haben im Jahr 2007 keine Steuererklä-
rung abgegeben?
Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Nicolette Kressl
vom 7. September 2009
In der Bundesstatistik zur Lohn- und Einkommensteuer werden für
das Veranlagungsjahr 2004 rund 9,3 Millionen Steuerpflichtige nach-
gewiesen, für die der Arbeitgeber eine elektronische Lohnsteuerkarte
an das Finanzamt gemeldet hat, für die aber keine Veranlagung durch-
geführt wurde. Daten für das Jahr 2007 stehen nicht zur Verfügung.
24. Abgeordneter
Frank
Schäffler

(FDP)
Plant die Bundesregierung bezüglich des Ur-
teils des Bundesfinanzhofs vom 7. April 2009,
Az. IV B 109/08, demzufolge Vorabgewinne
für die Bemessung des Anteils eines Mitunter-
nehmers am Gewerbesteuermessbetrag nicht
zu berücksichtigen sind (Entscheidung im Wi-
derspruch zur bisherigen Ansicht der Verwal-
tung, vgl. Schreiben des Bundesministeriums
der Finanzen vom 24. Februar 2009, IV C 6 –
S 2296-a/08/10002, Rn. 23) einen Nichtanwen-
dungserlass zu veröffentlichen, und wie be-
gründet sie ihre Haltung zu dieser Frage?
Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Nicolette Kressl

vom 7. September 2009
Die Bundesregierung beabsichtigt nicht, einen Nichtanwendungserlass
zu veröffentlichen. Dem Bundesfinanzhof ist zuzustimmen, dass die
bei der Aufteilung des Gewerbesteuermessbetrags bei Personenge-
sellschaften bislang zugunsten der Steuerpflichtigen erfolgte Berück-
sichtigung von gewinnabhängigen Vorabgewinnen und Sondervergü-
tungen für Zwecke des § 35 des Einkommensteuergesetzes nicht im
Einklang mit dem gesetzgeberischen Willen steht.

Aus Vertrauensschutzgründen wird derzeit zwischen dem Bundesmi-
nisterium der Finanzen und den obersten Finanzbehörden der Länder
eine Übergangsregelung zugunsten der Steuerpflichtigen abgestimmt.
Nach gegenwärtigem Stand ist vorgesehen, dass für Wirtschaftsjahre,
die vor dem 1. Januar 2010 enden, auf gemeinschaftlichen Antrag al-
ler Mitunternehmer die bisherige, für die Steuerpflichtigen günstigere
Verwaltungsauffassung (Berücksichtigung der gewinnabhängigen Vor-
abgewinne und Sondervergütungen) weiterhin angewendet werden
kann.
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25. Abgeordneter
Dr. Gerhard

Schick

(BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN)
Auf welche Art und Weise überprüft die Bun-
desanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
(BaFin) die im Zuge der Finanzmarktkrise ins-
besondere im Bereich von geschlossenen
Schiffsfonds virulent gewordene Nachtrags-
pflicht gemäß § 11 des Verkaufsprospektgeset-
zes, und welche Ergebnisse hat die BaFin da-
bei erzielt?
Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Nicolette Kressl

vom 7. September 2009
Die inhaltliche Richtigkeit der im Verkaufsprospekt oder in Nachträ-
gen gemäß § 11 des Verkaufsprospektgesetzes gemachten Angaben
sind nicht Gegenstand der Prüfung durch die BaFin. Auch eine eigen-
ständige Beurteilung der Bonität oder Seriosität des Emittenten oder
der Vermögensanlagen, so auch bei Schiffsfonds, ist der BaFin nicht
möglich.

Ein Nachtrag unterliegt anders als ein Verkaufsprospekt zudem keiner
umfassenden Vollständigkeitsprüfung durch die BaFin, so dass er oh-
ne vorherige Gestattung vom Anbieter veröffentlicht wird.

Da er jedoch Bestandteil des bei der BaFin hinterlegten Verkaufspro-
spekts wird, prüft die BaFin, ob durch ihn die von der Verordnung
über Vermögensanlagen-Verkaufsprospekte für den Verkaufsprospekt
vorgeschriebenen Mindestangaben entfallen sind. In einem solchen
Fall käme gegebenenfalls eine nachträgliche Untersagung der Gestat-
tung der Veröffentlichung des Verkaufsprospekts durch die BaFin
nach § 8i Absatz 4 des Verkaufsprospektgesetzes in Betracht.

Veröffentlicht ein Anbieter entgegen § 11 des Verkaufsprospektgeset-
zes eine wesentliche Veränderung nicht, nicht richtig, nicht in der vor-
geschriebenen Weise oder nicht rechtzeitig in einem Nachtrag, kann
die BaFin zudem nach § 17 Absatz 1 Nummer 5 des Verkaufspro-
spektgesetzes ein Bußgeld verhängen.

2009 wurden bei der BaFin bislang insgesamt 428 Nachträge gemäß
§ 11 des Verkaufsprospektgesetzes hinterlegt. In vier Fällen wurde ein
Bußgeldverfahren wegen Verstoßes gegen die Nachtragspflicht einge-
leitet; eine Untersagung der Gestattung der Veröffentlichung des Ver-
kaufsprospekts fand in diesem Zusammenhang bisher nicht statt.
26. Abgeordnete
Dr. Kirsten

Tackmann

(DIE LINKE.)
Wie wird die Bundesregierung das unter ande-
rem von den Landesbauernverbänden aus
Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern
in Auftrag gegebene Rechtsgutachten zur Ver-
kaufspraxis der BVVG Bodenverwertungs-
und -verwaltungs GmbH im Hinblick auf die
Verkaufswertermittlung für den Direktverkauf
an die Pächter sowie mögliche auf Rückforde-
rungen aus bereits abgeschlossenen Verkäufen
berücksichtigen?
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Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Karl Diller

vom 9. September 2009
Die Bundesregierung ist entgegen dem Rechtsgutachten der Auffas-
sung, dass die Kaufpreisermittlung durch die BVVG Bodenverwer-
tungs- und -verwaltungs GmbH im Einklang mit den gesetzlichen Vor-
gaben steht. Das Rechtsgutachten geht von falschen Annahmen aus
und kommt daher zu falschen Schlussfolgerungen. Zum Beispiel wird
unterstellt, dass die regionalen Wertansätze aktuell und die Kaufpreis-
sammlungen der Gutachterausschüsse vollständig sind. Dies ist oft
nicht der Fall. Das Gutachten unterscheidet zudem nicht zwischen
den preisbegünstigten Verkäufen nach § 3 des Ausgleichsleistungsge-
setzes und den Direktverkäufen.
27. Abgeordneter
Dr. Axel

Troost

(DIE LINKE.)
Sind dem Bundesministerium der Finanzen
(BMF) oder den Bankenaufsichtsbehörden in
den Jahren 2008 und 2009 auf schriftlichem
oder mündlichem Wege Bedenken zur Zuver-
lässigkeit und/oder fachlichen Eignung von
Dr. Axel Wieandt als Vorsitzender des Vor-
stands der Hypo Real Estate Holding AG zu-
gegangen?
28. Abgeordneter
Dr. Axel

Troost

(DIE LINKE.)
Wie haben das BMF oder die Bankenaufsichts-
behörden auf diese Bedenken reagiert, bzw.,
wenn noch nicht erfolgt, wie gedenken sie, auf
diese Bedenken zu reagieren?
Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Nicolette Kressl

vom 4. September 2009
Ihre Frage bezieht sich auf die Tätigkeit von Dr. Axel Wieandt als
Vorsitzender des Vorstands der Hypo Real Estate Holding AG. Be-
denken zur Zuverlässigkeit und/oder fachlichen Eignung von Dr. Axel
Wieandt als Vorsitzender des Vorstands der Hypo Real Estate Hol-
ding AG sind, abgesehen von Ihrem Schreiben vom 12. August 2009
an die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, weder dem
Bundesministerium der Finanzen noch der Bundesanstalt für Finanz-
dienstleistungsaufsicht in den Jahren 2008 und 2009 zugegangen. Die
bisherige Geschäftsführung von Dr. Axel Wieandt gibt aus Sicht der
zuständigen Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht keinen
Anlass, seine fachliche Eignung zur Leitung der Hypo Real Estate
Holding AG in Zweifel zu ziehen.
29. Abgeordneter
Wolfgang

Wieland

(BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN)
Welcher Kaufpreis ist von der Oberfinanz-
direktion Berlin mit dem Käufer des Grund-
stückes, auf dem sich das „Tacheles“ befindet
(Oranienburger Straße 54–56a und Friedrich-
straße 110–112 in 10117 Berlin), vereinbart
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worden, und befürchtet die Bundesregierung
Einnahmeausfälle auf Grund der Insolvenz
des Käufers?
Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Karl Diller

vom 8. September 2009
Der Kaufpreis kann aus datenschutzrechtlichen Gründen im Rahmen
dieser Anfrage nicht genannt werden.

Die in den Verträgen enthaltenen Kaufpreisanpassungsregelungen
sind am 1. September 2008 durch die Käuferin abgegolten worden, so
dass keine Einnahmeausfälle auf Grund der Insolvenz der Käuferin
zu befürchten sind.
30. Abgeordneter
Wolfgang
Wieland

(BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN)
Ist der vereinbarte Kaufpreis bereits in voller
Höhe bezahlt worden, und wenn nein, warum
nicht?
Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Karl Diller

vom 8. September 2009
Der vereinbarte Kaufpreis wurde fristgerecht und in voller Höhe ge-
zahlt.
Geschäftsbereich des Bundesministeriums für Wirtschaft
und Technologie
31. Abgeordneter
Alexander

Bonde

(BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN)
Auf welche Schadstoffklassen (Euro 4, Euro 5,
Euro 6) verteilen sich die durch die sogenannte
Abwrackprämie neu angeschafften Pkw?
Antwort des Staatssekretärs Jochen Homann

vom 10. September 2009
Auf der Basis der bis zum 28. August 2009 bearbeiteten 812 017 An-
träge für eine Umweltprämie gemäß der Richtlinie zur Förderung des
Absatzes von Pkw ergibt sich folgende Aufteilung der Anträge nach
Emissionsklassen:

Für Fahrzeuge, die die Emissionsklasse Euro 4 erfüllen, wurden
736 001 Anträge gestellt (entspricht 90,64 Prozent aller Anträge).



Deutscher Bundestag – 16. Wahlperiode Drucksache 16/14032– 21 –
Auf Fahrzeuge der Emissionsklasse Euro 5 entfielen 75 299 Anträge
(9,27 Prozent).

717 Anträge (0,09 Prozent) wurden für Fahrzeuge der Emissionsklas-
se Euro 6 gestellt.
32. Abgeordnete
Dr. Thea

Dückert

(BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN)
Gibt es aus Sicht des Bundesministeriums für
Wirtschaft und Technologie Überlagerungen
und Doppelbelastungen zwischen Emissions-
handel und Erneuerbare Energien Gesetz
(EEG), von denen negative Auswirkungen auf
Wachstum und Beschäftigung ausgehen?
Antwort des Staatssekretärs Jochen Homann

vom 10. September 2009
Die Bundesregierung setzt im Klimaschutz auf einen breiten Instru-
mentenmix. Er besteht u. a. aus dem Emissionshandel und Förderinst-
rumenten wie dem EEG.

Diese Instrumente haben unterschiedliche Ziele und Ansatzpunkte.
Für das EEG ist für das Jahr 2011 die nächste turnusmäßige Evaluie-
rung vorgesehen; in diesem Kontext werden dann erneut u. a. auch
die Auswirkungen auf die Industrie überprüft.

Darüber hinaus kam das EEG nicht ausschließlich vor dem Hinter-
grund der Emissionsminderung gesehen werden; es ist vielmehr auch
eine Maßnahme zur Technologieförderung und zur Fortentwicklung
des Innovationsstandortes Deutschland.
33. Abgeordnete
Dr. Christel

Happach-Kasan

(FDP)
An welchen Standorten in Deutschland wird
hochwertiger Kristall-Quarzsand abgebaut, der
zur Verwendung beispielsweise in der Glas-
industrie oder in Metallgießereien geeignet ist,
und wie beurteilt die Bundesregierung die ge-
genwärtige Versorgungslage?
Antwort des Staatssekretärs Jochen Homann

vom 7. September 2009
Nach Angaben der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Roh-
stoffe werden so genannte Industriesande mit SiO2-Gehalten über
98 Prozent an zahlreichen Standorten insbesondere in den Bundeslän-
dern Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Sachsen-Anhalt, Sachsen,
Rheinland-Pfalz und Bayern gewonnen.

Der Bundesregierung liegen keine Informationen über aktuelle oder
künftig zu befürchtende Versorgungsengpässe bei Industriesanden
vor. Allgemein ist die Bundesregierung im Rahmen ihrer Rohstoff-
politik bestrebt, den Zugang zu einheimischen Rohstoffen unter
gleichrangiger Berücksichtigung ökonomischer, ökologischer und so-
zialer Belange zu verbessern.
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34. Abgeordnete
Dr. Christel

Happach-Kasan

(FDP)
Wie groß ist der Bedarf an hochwertigen Kris-
tall-Quarzsanden in Deutschland pro Jahr, und
welcher Anteil wird importiert?
Antwort des Staatssekretärs Jochen Homann
vom 7. September 2009
Der Bundesregierung liegen keine Informationen über die Bedarfsgrö-
ße an hochwertigen Kristall-Quarzsanden in Deutschland vor. Nach
Angaben der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe gibt
es keine bundeseinheitliche statistische Erhebung von Quarzsanden
unterschiedlicher Reinheit. Insgesamt wurden in Deutschland im Jahr
2008 ca. 11,1 Mio. Tonnen Quarzsande gefördert, 830 000 Tonnen im-
portiert und 2,65 Mio. Tonnen exportiert. Der Verbraucht liegt damit
bei 9,28 Mio. Tonnen Quarzsand bei einem Importanteil von 7 Pro-
zent.
35. Abgeordnete
Bettina

Herlitzius

(BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN)
Unterstützt das Bundesministeriums für Wirt-
schaft und Technologie (BMWi) die Forde-
rung, die Erlöse aus dem Emissionshandel als
Ausgleich für die damit einhergehenden Belas-
tungen für die Industrie einzusetzen?
Antwort des Staatssekretärs Jochen Homann
vom 10. September 2009
Die zukünftige Verwendung der Erlöse aus dem Emissionshandel
wird derzeit innerhalb der Bundesregierung diskutiert; Detailfestle-
gungen hierzu gibt es noch nicht.
36. Abgeordnete
Bärbel

Höhn
(BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN)
Müssen aus Sicht des Bundesministeriums für
Wirtschaft und Technologie das Erneuerbare
Energien Gesetz und das Kraft-Wärme-Kopp-
lungsgesetz auf den Prüfstand gestellt werden,
um Doppelbelastungen für vom Emissionshan-
del betroffene Unternehmen zu vermeiden
oder abzubauen?
Antwort des Staatssekretärs Jochen Homann

vom 10. September 2009
Die Bundesregierung setzt im Klimaschutz auf einen breiten Instru-
mentenmix. Er besteht u. a. aus dem Emissionshandel und Förderinst-
rumenten wie dem EEG und dem Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz.

Diese Instrumente haben unterschiedliche Ziele und Ansatzpunkte.
Für das EEG und das Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz ist für das Jahr
2011 die nächste turnusmäßige Evaluierung vorgesehen; in diesem
Kontext werden dann erneut u. a. auch die Auswirkungen auf die In-
dustrie überprüft.
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Darüber hinaus können EEG und Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz
nicht ausschließlich vor dem Hintergrund der Emissionsminderung ge-
sehen werden, sondern sind auch wichtige Maßnahmen zur Technolo-
gieförderung und zur Fortentwicklung des Innovationsstandortes
Deutschland.
37. Abgeordnete
Dr. Gesine

Lötzsch

(DIE LINKE.)
Wie viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
verfügen im Bundesministerium für Wirtschaft
und Technologie über eine entsprechende
Qualifikation, um ein Gesetz zu erarbeiten,
wie es die Firma Linklaters für den Bundes-
minister für Wirtschaft und Technologie erar-
beitet hat?
Antwort des Staatssekretärs Dr. Walther Otremba
vom 7. September 2009
Es gibt im Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie eine
ganze Reihe von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die in der Lage
wären, einen Gesetzentwurf zur Ergänzung des Kreditwesengesetzes
zu erarbeiten. Da allerdings im Bundesministerium für Wirtschaft und
Technologie für diese Aufgabe keine auf Dauer eingerichteten Ar-
beitseinheiten vorhanden sind, wurde und wird hierfür auch kein Per-
sonal vorgehalten. Vielmehr sind die fachlich hierzu befähigten Mitar-
beiter mit anderen Aufgaben betraut und auf Grund der vielfältigen
Anforderungen in der Wirtschaftskrise auch voll ausgelastet gewesen.
Die Erarbeitung eines Gesetzentwurfs zur Ergänzung des Kreditwe-
sengesetzes war bis dahin nicht Aufgabe des Bundesministeriums für
Wirtschaft und Technologie.
38. Abgeordnete
Brigitte
Pothmer

(BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN)
Unterstützt das Bundesministerium für Wirt-
schaft und Technologie Änderungen im Ar-
beitnehmer-Entsendegesetz, um Gefahren für
Beschäftigung und Wettbewerb zu minimieren,
und sieht es darin einen Beitrag zu einer nach-
haltigen Industriepolitik?
Antwort des Staatssekretärs Jochen Homann

vom 7. September 2009
Das Arbeitnehmer-Entsendegesetz ist aus Sicht des Bundesministe-
riums für Wirtschaft und Technologie als Rahmen für die Festsetzung
von Branchenmindestlöhnen, die keine Gefahr für Beschäftigung und
Wettbewerb darstellen, geeignet. Der zweite Teil der Frage betrifft
laufende Arbeiten im Bundesministerium für Wirtschaft und Techno-
logie an einem Konzept für eine nachhaltige und zukunftsweisende In-
dustriepolitik. Die Frage kann deshalb erst beantwortet werden, wenn
dieses Konzept fertiggestellt ist.
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39. Abgeordnete
Christine

Scheel

(BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN)
Unterstützt das Bundesministerium für Wirt-
schaft und Technologie eine umfassende Sen-
kung des Einkommensteuertarifs, und sieht es
darin einen Beitrag zu einer nachhaltigen
Industriepolitik?
Antwort des Staatssekretärs Dr. Walther Otremba

vom 3. September 2009
Um den Herausforderungen der globalen Wirtschaftskrise zu begeg-
nen, hat die Bundesregierung im Rahmen des Gesetzes zur Sicherung
von Beschäftigung und Stabilität in Deutschland, beginnend ab dem
1. Januar 2009, die Einkommensteuerbelastung aller Bürgerinnen und
Bürger durch Änderungen im Einkommensteuertarif bereits umfas-
send gesenkt. Die Entlastungen, die sich im Jahr 2009 auf rd.
3,1 Mrd. Euro und ab 2010 auf rd. 6 Mrd. Euro jährlich belaufen, sind
auf Dauer angelegt. Sie entlasten neben Bürgerinnen und Bürgern
auch die Wirtschaft, insbesondere kleine und mittelständische Unter-
nehmen (Personenunternehmen), dauerhaft und leisten damit einen
Beitrag zur Verbesserung der wirtschaftlichen Entwicklung.
40. Abgeordnete
Christine
Scheel

(BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN)
Unterstützt das BMWi die Forderung nach
Kürzung oder Beseitigung gewerbesteuerlicher
Hinzurechnungen (Miet-, Pachtzinsen, Lea-
singraten), und sieht es darin einen Beitrag zu
einer nachhaltigen Industriepolitik?
Antwort des Staatssekretärs Dr. Walther Otremba

vom 3. September 2009
Die Bundesregierung hält an der mit dem Unternehmensteuerreform-
gesetz 2008 getroffenen Grundentscheidung zu den gewerbesteuerli-
chen Hinzurechnungen fest, die Bestandteil eines umfassenden Kon-
zepts zur Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit des Standortes
Deutschland sind.
41. Abgeordneter
Dr. Wolfgang

Strengmann-Kuhn

(BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN)
Unterstützt das Bundesministerium für Wirt-
schaft und Technologie die Forderung nach
weiteren strukturellen Reformen im Gesund-
heitswesen, und sieht es darin einen Beitrag zu
einer nachhaltigen Industriepolitik?
Antwort des Staatssekretärs Dr. Walther Otremba

vom 2. September 2009
Aus Sicht der Bundesregierung wird die demografische Entwicklung
weitere Reformen im Gesundheitswesen erforderlich machen. Dabei
geht es um die Sicherstellung eines leistungsfähigen und modernen
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Gesundheitssystems und einer nachhaltigen Finanzierung der gesetz-
lichen Krankenversicherung auch in Zukunft.
42. Abgeordnete
Sabine

Zimmermann
(DIE LINKE.)
Wer sind die 25 größten Unternehmen, die bis-
her Gelder aus dem Kredit- und Bürgschafts-
programm (Deutschlandfonds) erhalten haben
(bitte Firmen mit Namen und Geldbetrag nen-
nen)?
Antwort des Staatssekretärs Dr. Walther Otremba

vom 10. September 2009
Auch alle im Rahmen des „Wirtschaftsfonds Deutschland“ gestellten
Anträge von Unternehmen beinhalten schützenswerte Betriebs- und
Geschäftsgeheimnisse, die dem Bankgeheimnis unterliegen.

Für große Vorhaben, die unter Beteiligung des Lenkungsrats und des
Lenkungsausschusses entschieden werden, erfolgt eine vertrauliche
Unterrichtung des Haushaltsausschusses; die entsprechenden Unterla-
gen werden zur Einsichtnahme in der Geheimschutzstelle des Deut-
schen Bundestages ausgelegt.

Allein die Kenntnis über die Tatsache, dass ein Unternehmen einen
Kredit aus dem Sonderprogramm beantragt hat/erhalten könnte,
könnte dazu führen, dass sich Vertragspartner von dem Unternehmen
abwenden und dadurch eine nachhaltige Existenzgefährdung des Un-
ternehmens entsteht.
43. Abgeordnete
Sabine

Zimmermann

(DIE LINKE.)
In welchen Fällen wurden bei diesen Unter-
nehmen trotz der Tatsache, dass staatliche
Hilfsgelder flossen, Arbeitsplätze abgebaut
bzw. ein Arbeitsplatzabbau angekündigt (bitte
einzeln je Unternehmen die Zahl der Arbeits-
plätze sowie den Zeitraum nennen, bis wann
der Arbeitsplatzabbau erfolgen soll)?
Antwort des Staatssekretärs Dr. Walther Otremba

vom 10. September 2009
Die Förderprogramme des Bundes zielen auf positive Investitions-
und Beschäftigungswirkungen ab. Eine Voraussetzung für eine staatli-
che Unterstützung ist immer, dass das Unternehmen ein tragfähiges
Unternehmenskonzept über den gesamten Förderzeitraum vorstellt,
denn nur so kann den haushaltsrechtlichen Vorgaben Rechnung getra-
gen werden. Ob in diesem Zusammenhang, insbesondere infolge von
negativen Planabweichungen und Nachfrageeinbrüchen die Notwen-
digkeit besteht, Arbeitsplätze abzubauen, hängt vom Einzelfall ab und
ist vom Unternehmen zu entscheiden. Details dazu, soweit sie der
Bundesregierung bekannt sind, unterliegen dem Betriebs- und Ge-
schäftsgeheimnis und dürfen nur im Rahmen des Verfahrens vor dem
Haushaltsausschuss bekannt gegeben werden.
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Geschäftsbereich des Bundesministeriums für Arbeit
und Soziales
44. Abgeordneter
Roland

Claus
(DIE LINKE.)
Wie hoch ist der Anteil der Arbeitnehmerin-
nen und Arbeitnehmer in Kurzarbeit, die eine
von der Bundesregierung (mit-)finanzierte
Qualifizierung in der Kurzarbeit erhalten, an
der Gesamtheit der in Kurzarbeit befindlichen
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Ost-
deutschland und in Westdeutschland (Angabe
bitte in Prozent), und wie hoch sind die Kosten
für den Bund in Ostdeutschland und in West-
deutschland seit der Einführung der Förde-
rung von Qualifizierung in der Kurzarbeit im
Rahmen des Konjunkturpaketes II?
Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Klaus Brandner

vom 9. September 2009
Im Mai 2009 gab es nach vorläufigen Schätzungen der Statistik der
Bundesagentur für Arbeit in Westdeutschland 1 285 500 und in Ost-
deutschland 178 000 Kurzarbeiter in konjunktureller Kurzarbeit.
Nach den aktuellsten vorliegenden Förderdaten wurden im Mai 2009
in Westdeutschland für 10 156 und in Ostdeutschland für 2 529 Perso-
nen die Weiterbildungskosten nach § 77 ff. des Dritten Buches Sozial-
gesetzbuch (SGB III) bzw. über den Europäischen Sozialfonds (ESF)
gefördert. Die von Januar bis Mai 2009 kumulierten Zugangszahlen
in Qualifizierung bei Kurzarbeit umfassen in Westdeutschland insge-
samt 21 645 und in Ostdeutschland 5 765 Maßnahmeeintritte. Unbe-
rücksichtigt sind hierbei die statistisch nicht erfassten Qualifizierun-
gen, die auch ohne ergänzende Förderung der Qualifizierungskosten
durchgeführt werden, für die aber dem Arbeitgeber nach § 421t Ab-
satz 1 Nummer 2 SGB III die vollen Sozialversicherungsbeiträge in
pauschalierter Form erstattet werden. Berücksichtigt werden muss
auch, dass die Inanspruchnahme des WeGebAU-Programmes in die-
sem Jahr sprunghaft gestiegen ist.

Insgesamt wurden für die Leistung „konjunkturelles Kurzarbeiter-
geld“ bis Ende August 2009 rd. 1,9 Mrd. Euro (zuzüglich Erstattun-
gen von Beiträgen zur Sozialversicherung in Höhe von 812 Mio. Eu-
ro) verausgabt. Auf die neuen Bundesländer (ohne Berlin) entfallen
davon 170 Mio. Euro (zuzüglich Erstattungen von Sozialversiche-
rungsbeiträgen in Höhe von 69 Mio. Euro).

Bundesweit wurden von Januar bis August 2009 für die Leistung
„Förderung der beruflichen Weiterbildung während des Kurzarbeiter-
geldbezuges“ rd. 17,9 Mio. Euro verausgabt. Davon entfallen auf die
neuen Bundesländer (ohne Berlin) rd. 1,8 Mio. Euro. Des Weiteren
leistet die Bundesagentur für Arbeit die aus Mitteln des Europäischen
Sozialfonds mitfinanzierten Ausgaben zur Qualifizierung während
Kurzarbeit und Saisonkurzarbeit. Hierfür wurden bundesweit rd.
8,3 Mio. Euro, für die neuen Bundesländer (ohne Berlin) 2,5 Mio. Eu-
ro verausgabt. Von den im Jahr 2009 gegenüber dem Vorjahr mit
400 Mio. Euro verdoppelten Ansatz für das WeGebAU-Programm
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sind nach vorläufigen Zahlen bis August 2009 rund zwei Drittel der
Mittel verausgabt und gebunden worden.

Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales sowie die Bundes-
agentur für Arbeit werben offensiv für die berufliche Weiterbildung
von Arbeitnehmern während und außerhalb der Kurzarbeit.
45. Abgeordneter
Klaus

Ernst

(DIE LINKE.)
Wie viele Fälle sind der Bundesregierung be-
kannt, in denen „Ein-Euro-Jobber“ zum Kle-
ben von Wahlplakaten – insbesondere mit wel-
chem Inhalt – eingesetzt wurden (vgl. Berliner
Zeitung vom 29. August 2009), und wie bewer-
tet die Bundesregierung diesen Einsatz im Hin-
blick auf die Kriterien für die Zulässigkeit von
Arbeitsgelegenheiten mit Mehraufwandsent-
schädigung?
Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Klaus Brandner

vom 9. September 2009
Der Bundesregierung sind keine Fälle bekannt, in denen Teilnehmer
an Arbeitsgelegenheiten mit Mehraufwandsentschädigung nach § 16d
Satz 2 des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch (SGB II) (sog. Ein-Euro-
Jobs) Wahlplakate geklebt haben.

Nach den der Bundesregierung vorliegenden Informationen trifft die
Aussage in dem Bericht der „Berliner Zeitung“ vom 29. August 2009
insoweit nicht zu.

Die Bundesregierung vertritt die Auffassung, dass das Kleben von
Wahlplakaten keine Aufgabe ist, die die Kriterien für die Förderung
von Arbeitsgelegenheiten mit Mehraufwandsentschädigung nach
§ 16d Satz 2 SGB II erfüllt.
46. Abgeordneter
Otto

Fricke

(FDP)
Gibt es eine oder mehrere Unternehmensfor-
men, in denen zwischen Arbeitgeber (Verlei-
her) und Leiharbeitnehmer Personenidentität
besteht, die den Forderungen der Arbeitneh-
merüberlassung gerecht werden, die also die
AÜG-Zulassung (AÜG = Arbeitnehmerüber-
lassungsgesetz) erhalten, weil sie auch die er-
forderliche Zuverlässigkeit begründen (§ 1
AÜG), obgleich sie vorab noch nicht tätig ge-
worden sind?
Antwort des Staatssekretärs Detlef Scheele

vom 10. September 2009
Die Arbeitnehmerüberlassung setzt zwingend ein Drei-Personen-Ver-
hältnis zwischen Arbeitgeber (Verleiher), Leiharbeitnehmer und Ent-
leiher voraus. Der sogenannte Selbstverleih einer oder eines Selbstän-
digen, einer Arbeitnehmerin oder eines Arbeitnehmers ist keine Ar-
beitnehmerüberlassung im Sinne des § 1 Absatz 1 Satz 1 AÜG.
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47. Abgeordnete
Katja

Kipping

(DIE LINKE.)
Wie bewertet die Bundesregierung die Aussa-
gen einiger Arbeitsgemeinschaften, die Leis-
tungen im Rahmen des Schulbedarfspaketes
hätten von den Anspruchsberechtigten extra
bzw. vor dem 1. August 2009 beantragt wer-
den müssen, ansonsten würden die Anspruchs-
berechtigten die Leistung nicht erhalten?
Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Klaus Brandner

vom 8. September 2009
Die Bundesregierung hat keine Kenntnis von entsprechenden Aussa-
gen. Sollten einige Arbeitsgemeinschaften alle Anspruchsberechtigten
dahingehend informiert haben, dass in jedem Fall ein gesonderter An-
trag für die zusätzliche Leistung für die Schule nach § 24a des Zweiten
Buches Sozialgesetzbuch erforderlich sei, so wäre diese pauschale Aus-
sage unzutreffend gewesen.

Sofern Eltern für ihre schulpflichtigen Kinder oder diese selbst Leis-
tungen der Grundsicherung für Arbeitsuchende für einen Zeitraum
beantragt haben, in den auch der 1. August 2009 fällt, ist ein gesonder-
ter Antrag nicht erforderlich. Dieser umfasst auch die in diesem Zeit-
raum zu gewährende zusätzliche Leistung für die Schule.

Im Übrigen gilt, dass Leistungen nach dem SGB II nur auf Antrag er-
bracht werden. Das bedeutet jedoch nicht, dass jede im Rahmen des
Gesetzes zu erbringende Leistung gesondert zu beantragen ist. Viel-
mehr muss der zuständige Leistungsträger auf einen Antrag hin
grundsätzlich alle in Betracht kommenden Leistungen nach dem
SGB II eigenverantwortlich prüfen, sofern er Anhaltspunkte für das
Vorliegen der Anspruchsvoraussetzungen hat.

Etwas anderes gilt, wenn volljährige, im Haushalt der hilfebedürftigen
Eltern lebende Kinder die Schule besuchen, die aufgrund eigenen Ein-
kommens und Vermögens nicht hilfebedürftig sind und nicht zur Be-
darfsgemeinschaft gehören. Haben diese Kinder weder selbst noch
vertreten durch ihre Eltern eigene Anträge auf Leistungen nach dem
SGB II gestellt, so ist ein erstmaliger Antrag und insofern eine geson-
derte Antragstellung erforderlich.

Die Bundesagentur für Arbeit hat in ihren Fachlichen Hinweisen zu
§ 24a SGB II sowohl darauf, dass in der Regel keine gesonderte An-
tragstellung erforderlich ist, als auch auf die genannte Sonderkonstel-
lation hingewiesen (Rz. 24a.31 und 24a.32).
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Geschäftsbereich des Bundesministeriums für Ernährung,
Landwirtschaft und Verbraucherschutz
48. Abgeordneter
Hans-Michael

Goldmann
(FDP)
Welche Maßnahmen wird die Bundesregie-
rung zur Umsetzung eines „Milchzehnerl“ er-
greifen, wie dies die Bundesministerin für Er-
nährung, Landwirtschaft und Verbraucher-
schutz, Ilse Aigner, in einem Interview mit den
„Lübecker Nachrichten“ vom 21. August 2009
gefordert hat?
Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Dr. Gerd Müller

vom 8. September 2009
Die Idee eines „Milchzehnerl“, wonach Verbraucherinnen und Ver-
brauchern die Möglichkeit eröffnet werden soll, freiwillig einen Auf-
schlag beim Kauf von Milch und Milchprodukten zu zahlen, wird
vom Handel bereits in unterschiedlichen Formen praktiziert. So hat
der Handel (z. B. EDEKA Südwest, real, Netto, REWE DORT-
MUND) so genannte Fair-Handelsmarken eingeführt. Hiernach kön-
nen Verbraucherinnen und Verbraucher zwischen normal teuren Pro-
dukten und einer Handelsmarke mit Preisaufschlag wählen. Der Preis-
aufschlag wird über die Molkereien direkt an die Landwirte mit dem
monatlichen Milchgeld ausbezahlt. In einzelnen Fällen kommt der
Aufschlag auch über einen Fonds, der gezielt landwirtschaftliche Pro-
dukte fördert, den Landwirten zugute (z. B. tegut). Ein anderes Kon-
zept ist die in einigen regionalen EDEKA-Geschäften im Chiemgau
praktizierte Vorgehensweise, dass Verbraucherinnen und Verbraucher
über das freiwillige und eigenständige Aufkleben eines so genannten
Milchzehnerl die Möglichkeit erhalten, für jedes Milchprodukt
10 Cent mehr zu zahlen. Der Aufschlag wird an ortsansässige Milcher-
zeuger ausbezahlt. Das Bundesministerium für Ernährung, Landwirt-
schaft und Verbraucherschutz unterstützt diese Ansätze und beabsich-
tigt, mit dem Handel Gespräche zu führen, ob und wie sich die Kon-
zepte weiter ausbauen lassen. Auch in anderen EU-Mitgliedstaaten
gibt es solche Ansätze. So hat beispielsweise die schwedische Molkerei
Milko angekündigt, die Milchpreise um 10 Cent zu erhöhen. Nach
vorliegenden Informationen haben offensichtlich alle führenden
Lebensmittelketten in Schweden dieser Erhöhung zugestimmt.
49. Abgeordneter
Hans-Michael

Goldmann

(FDP)
Ist die Bundesregierung für oder gegen eine
farbliche Nährwertkennzeichnung z. B. in
Form einer „Ampel“?
Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Dr. Gerd Müller

vom 8. September 2009
Hinsichtlich einer sog. Ampelkennzeichnung nach britischem Vorbild
mit den Farben grün, gelb und rot, die für einen niedrigen, mittleren
und hohen Gehalt eines Nährstoffs stehen, hat sich die Bundesministe-
rin für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz Ilse Aigner
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auch mit Blick auf Äußerungen verschiedener Wissenschaftler, wie
z. B. der Deutschen Gesellschaft für Ernährung, skeptisch geäußert.
Sie hat Zweifel, ob eine solche vereinfachte Klassifizierung von Le-
bensmitteln tatsächlich Vorteile für Verbraucherinnen und Verbrau-
cher bringt. Dennoch begrüßt sie es, wenn Unternehmen durch eine
Farbkodierung der Angaben ihr Bemühen demonstrieren, Verbrau-
cherinnen und Verbrauchern weitergehende Informationen über Le-
bensmittel zu präsentieren. Auch in Deutschland können so Erfahrun-
gen gesammelt werden, wie eine solche Ampelkennzeichnung von
Verbraucherinnen und Verbrauchern auf- und angenommen wird, ob
diese Darstellungsform leicht verständlich ist und ob die angebotenen
Informationen tatsächlich bei der täglichen Ernährung umgesetzt wer-
den und zu einer gesünderen und ausgewogeneren Ernährungsweise
beitragen.
50. Abgeordneter
Stefan

Müller

(Erlangen)

(CDU/CSU)
Hat es nach 1990 Entschädigungen in Geld
für ehemalige Mitglieder von Landwirtschaft-
lichen Produktionsgenossenschaften (LPGs)
der DDR für in die LPGs eingebrachtes Inven-
tar gegeben?
Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin

Ursula Heinen-Esser
vom 8. September 2009
Die Vermögensauseinandersetzung zwischen Landwirtschaftlichen
Produktionsgenossenschaften und ihren Mitgliedern ist privatrechtlich
geregelt. Rechtsgrundlage sind die Vorschriften des Landwirtschafts-
anpassungsgesetzes (LwAnpG). Jedes Mitglied einer LPG hatte nach
§ 44 LwAnpG einen Anspruch auf Beteiligung am Eigenkapital der
LPG. Die Höhe dieser Beteiligung war vorrangig nach den Inventar-
beiträgen zu bemessen, die die Mitglieder in die LPG eingebracht hat-
ten. Nur dann, wenn das Eigenkapital der LPG größer war als die
Summe aller eingebrachten Inventarbeiträge durften auch Beteiligun-
gen aufgrund anderer Wertschöpfungsfaktoren zugewiesen werden.
Mit dieser Regelung wurden die Interessen der Inventareinbringer be-
sonders geschützt.

Im Falle des Ausscheidens aus der LPG war der nach vorstehenden
Maßgaben ermittelte Wert des Anteils am Eigenkapital der LPG als
Abfindung seitens der LPG bzw. des Nachfolgeunternehmens an das
ehemalige Mitglied auszuzahlen. Beim Verbleib des Mitglieds in der
LPG war der jeweilige Anteil am Eigenkapital bei der nachfolgenden
Umwandlung der LPG in eine neue Rechtsform in entsprechende An-
teile am Nachfolgeunternehmen umzuwandeln. Im Zuge der Um-
wandlung hatte das jeweilige Mitglied erneut die Möglichkeit, gegen
Barabfindung in Höhe des Anteils am Eigenkapital der LPG aus dem
Unternehmen auszuscheiden.

Mitglieder von LPGs, deren Eigenkapital hinter der Summe aller ein-
gebrachten Inventarbeiträge zurückblieb, mussten entsprechende
Kürzungen ihrer Abfindungs- bzw. Barabfindungsansprüche hinneh-
men.
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In Streitfällen mussten die LPG-Mitglieder ihre Abfindungs- bzw. Bar-
abfindungsansprüche mittels Klage vor den Landwirtschaftsgerichten
durchsetzen.

Staatliche Entschädigungsleistungen wurden vor dem Hintergrund
der beschriebenen privatrechtlichen Regelung nicht gewährt.
Geschäftsbereich des Bundesministeriums der Verteidigung
51. Abgeordneter
Hans-Josef

Fell

(BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN)
Was sind die effektivsten mobilen panzer-
brechenden Infanteriewaffensysteme, die isla-
mistischen oder anderen Terroristen weltweit
zur Verfügung stehen, und was sind die effek-
tivsten mobilen bunkerbrechenden Infanterie-
waffensysteme, die islamistischen oder ande-
ren Terroristen weltweit zur Verfügung ste-
hen?
Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs

Thomas Kossendey

vom 8. September 2009
Islamistischen und anderen Terroristen steht weltweit eine Vielzahl
von mobilen panzerbrechenden Infanteriewaffensystemen zur Verfü-
gung. Die am weitesten verbreiteten und genutzten Panzerabwehr-
handwaffensysteme sind die vornehmlich auf sowjetischer bzw. russi-
scher Entwicklung beruhenden Systeme mit der Bezeichnung Rut-
schnoj Protivotankovy Granatomiot (RPG) mit den Varianten

• RPG-2,

• RPG-7 und Nachbauten,

• RPG-16,

• RPG-18 und

• RPG-22.

Diese Panzerabwehrhandwaffensysteme sind auf Grund des geringen
Beschaffungspreises und der verbreiteten Herstellung in vielen Län-
dern verfügbar. Der Typ RPG-7 stellt das am weitesten verbreitete
Waffensystem dar und wird weltweit von fast allen terroristischen
Gruppierungen eingesetzt. Eine besonders hohe Nutzung ist in Afgha-
nistan, Irak, Afrika und im Nahen und Mittleren Osten zu erkennen.

Zur Verfügbarkeit bunkerbrechender mobiler Infanteriewaffensyste-
me liegen dem Bundesministerium der Verteidigung keine Erkenntnis-
se vor.
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52. Abgeordneter
Paul

Schäfer

(Köln)

(DIE LINKE.)
In wie vielen Fällen haben Bundeswehreinhei-
ten in Afghanistan seit März 2009 Luftunter-
stützung bzw. Luftnahunterstützung angefor-
dert (bitte jeweils aufgeschlüsselt nach Mona-
ten und Regionalkommandobereich)?
53. Abgeordneter
Paul

Schäfer

(Köln)

(DIE LINKE.)
Wie häufig kam es dabei zum Waffeneinsatz,
bzw. blieb es bei einer so genannten Show of
Force (bitte jeweils nach Monaten aufgeschlüs-
selt)?
54. Abgeordneter
Paul

Schäfer
(Köln)

(DIE LINKE.)
Flugzeuge welcher NATO-Staaten haben in
diesen Fällen jeweils Luftunterstützung bzw.
Luftnahunterstützung geleistet?
Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs

Thomas Kossendey

vom 4. September 2009
Eine Anforderung von Luftnahunterstützung durch Angehörige der
Bundeswehr erfolgte ausschließlich im Verantwortungsbereich des
RC North. Nach hier vorliegenden Informationen wurde dabei Luft-
nahunterstützung durch Angehörige der Bundeswehr gemäß nachfol-
gender Auflistung angefordert:

Zu Frage 52: 
Jahr 2009 März April Mai Juni Juli August1

Luftnahunterstützung
angefordert

5 7 5 7 16 4

Zu Frage 53: 
Jahr 2009 März April Mai Juni Juli August1

Waffeneinsatz 0 0 0 2 1 0
„Show of Force“ 1 2 2 3 4 3

Zu Frage 54: 
Jahr 2009 März April Mai Juni Juli August1

NATO-Staaten USA USA USA USA USA
FRA2

USA

1 Stand vom 26.08.2009; 15:00 Uhr. 
   2 Frankreich in einem Fall „Show of Force“.

Die Differenz zwischen den angeforderten und den tatsächlich durch-
geführten Einsätzen ergibt sich dadurch, dass die angeforderte Unter-
stützung auf Grund der Lageentwicklung nicht mehr erforderlich war
oder Kapazitäten zeitnah nicht zur Verfügung standen.
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Geschäftsbereich des Bundesministeriums für Familie,
Senioren, Frauen und Jugend
55. Abgeordneter
Kai

Gehring
(BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN)
Inwiefern ist die Einhaltung des § 10 des
Jugendschutzgesetzes beim elektronischen
Altersnachweis an Automaten mittels Führer-
scheinen, die an Jugendliche unter 18 Jahren
ausgegeben werden (insbesondere für Trecker,
Mofas sowie die Führerscheinklassen A1, M,
S, L, T), technisch sichergestellt, und wie ge-
denkt die Bundesregierung ggf. die Einhaltung
des Jugendschutzgesetzes in diesem Bereich zu
verbessern?
Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs
Dr. Hermann Kues

vom 8. September 2009
Am 1. Januar 2009 ist die Erhöhung des Abgabealters von 16 auf
18 Jahre für den Vertrieb von Tabakwaren über Automaten gemäß
den Artikeln 3 und 7 Absatz 3 des Gesetzes zum Schutz vor den Ge-
fahren des Passivrauchens vom 20. Juli 2007 in Kraft getreten. Seit-
dem dürfen Tabakwaren nach § 10 Absatz 2 des Jugendschutzgesetzes
(JuSchG) in einem Automaten nur angeboten werden, wenn

• der Automat an einem für Kinder und Jugendliche unzugänglichen
Ort aufgestellt ist oder

• durch technische Vorrichtungen oder durch ständige Aufsicht si-
chergestellt ist, dass Kinder und Jugendliche Tabakwaren nicht ent-
nehmen können.

Die Vorschrift des § 10 Absatz 2 JuSchG ist technikneutral formuliert,
so dass die technischen Vorrichtungen zur Sicherstellung des Zugriffs
nur von Personen, die die gesetzliche Altersgrenze von 18 Jahren
überschreiten, nicht vorgegeben sind.

Nach Informationen der Bundesregierung hat der Bundesverband
Deutscher Tabakwaren-Großhändler und Automatenaufsteller e. V.
(BDTA) in den Jahren 2007 und 2008 bei allen Herstellern und Kom-
ponentenlieferanten (GeldKarte-Lesegeräte) neue „Jugendschutzsoft-
warestände 18 Jahre“ in Auftrag gegeben, die den Mitgliedern des
BDTA zur Einspielung in die Automaten/Komponenten angeboten
werden, vgl. http://www.bdta.de/index.php?page_id=95. Des Weiteren
hat der BDTA in Zusammenarbeit mit der deutschen Kreditwirtschaft
ein neues Sicherheitsmodul für Zigarettenautomaten entwickelt, wel-
ches das gesetzlich geforderte Mindestalter von 18 Jahren prüft (Veri-
fikation mittels GeldKarte). Daneben wird mit dem zum 1. November
2010 kommenden elektronischen Personalausweis auch ein elektroni-
scher Altersnachweis verfügbar. Automatenhersteller und der BDTA
beteiligen sich hierzu bereits an den vorgeschalteten Anwendungstests
des Bundesministeriums des Innern.

Nach Erkenntnissen der Bundesregierung sind darüber hinaus in der
Praxis Jugendschutzlösungen im Einsatz, die auch den EU-Führer-



Deutscher Bundestag – 16. WahlperiodeDrucksache 16/14032 – 34 –
schein als Altersverifikationsinstrument vorsehen. Diese basieren auf
der Prüfung des Geburtsdatums auf dem EU-Führerschein, wobei die
Echtheits- und Gültigkeitsprüfung vorgelagert stattfindet. Zur Alters-
prüfung wird das eincodierte Geburtsdatum per optischer Zeichener-
kennung ermittelt und mit dem Tagesdatum im Automaten vergli-
chen. Verlaufen die Echtheitsprüfung und/oder die Altersprüfung ne-
gativ, erfolgt eine entsprechende optische und/oder akustische Signali-
sierung. Bei positivem Prüfergebnis wird ein Signal an die Automaten-
steuerung gesendet und der Verkaufsvorgang gestartet.

Der Bundesregierung ist nicht bekannt, in welchem Ausmaß im Bun-
desgebiet seit 1. Januar 2009 (noch) Zigarettenautomaten aufgestellt
sind, die den technischen Anforderungen des geltenden § 10 Absatz 2
JuSchG nicht entsprechen. Vorsätzliche oder fahrlässige Zuwider-
handlungen gegen die Vorschrift des § 10 Absatz 2 JuSchG können
die zuständigen Behörden in den Ländern mit einer Geldbuße bis
zu 50 000 Euro ahnden, § 28 Absatz 1 Nummer 13 und Absatz 5
JuSchG.

Der Bundesregierung ist die Einhaltung und Kontrolle der Verbote
des Jugendschutzgesetzes überaus wichtig. Unter anderem hat das
Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend zur
Verbesserung des Vollzugs der Jugendschutzvorschriften sowie zur
Förderung gesetzestreuen Verhaltens das Internetportal www.jugend-
schutzaktiv.de geschaltet. Sowohl Gewerbetreibende und Veranstalter
als auch Eltern und Erziehende und andere Interessierte werden hier
umfassend über die gesetzlichen Bestimmungen zum Jugendschutz in-
formiert. Unter dem Motto „Jugendschutz konsequent umsetzen“
wurden ein Film sowie ein Flyer mit praxisnahen Handlungsempfeh-
lungen entwickelt, die in Einzelhandel, Gastronomie und Tankstellen-
gewerbe insbesondere für Schulungszwecke eingesetzt werden kön-
nen.



Deutscher Bundestag – 16. Wahlperiode Drucksache 16/14032– 35 –
Geschäftsbereich des Bundesministeriums für Gesundheit
56. Abgeordneter
Patrick

Döring

(FDP)
Wie haben sich die Gesamteinnahmen der ge-
setzlichen Krankenkassen bzw. des Gesund-
heitsfonds im Vergleich zu den Ausgaben für
gesundheitliche Leistungen der gesetzlichen
Krankenkassen jeweils halbjährlich seit dem
Jahr 2005 entwickelt (bitte die Beiträge der
Versicherten und Zuschüsse des Bundes je-
weils gesondert ausweisen), und wie hat sich
im gleichen Zeitraum die Verschuldung bzw.
die Höhe der Rücklagen der gesetzlichen
Krankenkassen entwickelt?
Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin
Marion Caspers-Merk

vom 8. September 2009
Der als Anlage beigefügten Übersicht können Sie die erbetenen Infor-
mationen zur halbjährlichen Einnahmen- und Ausgabenentwicklung
sowie zur Höhe der Finanzreserven der gesetzlichen Krankenkassen
ab dem Jahr 2005 entnehmen.

Für das Jahr 2009 liegen aktuell die Finanzergebnisse für das 1. Halb-
jahr vor, die jeweils getrennt für die gesetzlichen Krankenkassen und
den Gesundheitsfonds ausgewiesen werden.
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Geschäftsbereich des Bundesministeriums für Verkehr,
Bau und Stadtentwicklung
57. Abgeordneter
Christian

Ahrendt
(FDP)
Bezugnehmend auf meine schriftliche Frage 75
auf Bundestagsdrucksache 16/13981: Warum
wird es zugelassen, dass die Zufahrt zum
Hafen Darßer Ort versandet und nicht
regelmäßig ausgebaggert wird?
Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Karin Roth

vom 9. September 2009
Mit Vereinbarung vom 1. Dezember 2004 zwischen dem Bund und
dem Land Mecklenburg-Vorpommern wurde die Verkehrssicherungs-
pflicht für die Zufahrt seeseitig der Molenköpfe zum Landeshafen
dem Land zur Ausführung übertragen.
58. Abgeordneter
Christian

Ahrendt

(FDP)
Wer trägt die Kosten für eine Ausbaggerung?
Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Karin Roth

vom 9. September 2009
Die Kosten trägt das Land Mecklenburg-Vorpommern.
59. Abgeordnete
Gitta

Connemann

(CDU/CSU)
Welche Bauarbeiten an der Autobahnbrücke
an der Abfahrt Nummer 7 „Neermoor“ an der
Bundesautobahn 31 beabsichtigt die Bundes-
regierung vorzunehmen und in welcher Form?
Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Achim Großmann

vom 7. September 2009
Das Kreuzungsbauwerk im Zuge der Bundesstraße 70 (Osterstraße)
über die Bundesautobahn 31 an der Abfahrt Nummer 7 „Neermoor“
(Baujahr 1971) muss durch ein neues Bauwerk mit Tiefgründung er-
setzt werden. Die Umsetzung der Maßnahme ist für 2010 vorgesehen.
60. Abgeordnete
Gitta

Connemann

(CDU/CSU)
Wie werden für den Fall eines Abrisses oder
einer Sperrung der Brücke eine durchgängige,
behinderungsfreie Nutzung des Verkehrs von
Leer nach Emden und der Landesstraße von
Neermoor nach Warsingsfehn sowie die um-
wegfreie Auf- und Abfahrt aus Neermoor und
dem dortigen Gewerbegebiet insbesondere für
den Schwerlastverkehr (u. a. auch Autokrane
bis 72 t Gesamtgewicht und Tieflader bis 100 t
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Gesamtgewicht) sichergestellt bzw. die Belas-
tungen durch technische Alternativen wie eine
Ersatzbrücke minimiert?
Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Achim Großmann

vom 7. September 2009
Die Verkehrsführung wird im Rahmen der noch anstehenden Bauvor-
bereitung mit allen zuständigen Stellen (Verkehrsbehörden, Polizei,
Gemeinde usw.) detailliert abgestimmt.

Nach Mitteilung der zuständigen Straßenbauverwaltung Niedersach-
sen werden die Auf- und Abfahrten der Anschlussstelle während der
Bauarbeiten offengehalten. Eine Überquerung der Bundesauto-
bahn 31 zwischen Neermoor und Warsingsfehn an der Anschlussstelle
wird nach dem Abbruch des Bauwerks vorübergehend nicht möglich
sein.

Der Verkehr wird daher während der Erneuerung der Brücke über
ortsnahe Umleitungen geführt.
61. Abgeordnete
Katrin

Göring-Eckardt

(BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN)
Wie hoch sind die Ausbaukosten der Landes-
straßen zwischen den Orten entlang der ge-
planten Bundesstraße 87n im Thüringer Stre-
ckenabschnitt, die nicht bei der Aufstellung
des Bundesverkehrswegeplans berücksichtigt
wurden?
Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Karin Roth

vom 10. September 2009
Da die Linienführung der im Bedarfsplan für die Bundesfernstraßen
enthaltenen Ortsumgehungen im Thüringer Streckenabschnitt noch
nicht festliegt, sind Anfangs- und Endpunkte der Ortsumgehungen
noch nicht bekannt und somit auch nicht die Längen aufzustufender
Netzergänzungen von Landesstraßen dazwischen bzw. deren eventuel-
le Ausbaukosten.
62. Abgeordneter
Lutz

Heilmann

(DIE LINKE.)
Wie viele Auftragnehmer haben als Externe an
der Erarbeitung des Entwurfs eines Gesetzes
zu dem Vertrag vom 3. September 2008 zwi-
schen der Bundesrepublik Deutschland und
dem Königreich Dänemark über eine Feste
Fehmarnbeltquerung (Bundestagsdrucksache
16/12069) mitgewirkt, und welche waren das
(siehe Antwort der Bundesregierung auf die
schriftlichen Fragen 32 und 33 auf Bundestags-
drucksache 16/12182)?
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Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Achim Großmann

vom 3. September 2009
Die rechtliche Begleitung zum Abschluss und zur parlamentarischen
Behandlung und Umsetzung des Staatsvertrags vom 3. September
2008 zwischen der Bundesrepublik Deutschland und dem Königreich
Dänemark über eine Feste Fehmarnbeltquerung erfolgte durch die
Beiten Burkhardt Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, wobei die maßgeb-
liche Erstellung des Staatsvertrags sowie der eigentliche Gesetzent-
wurf (Transformationsgesetz) zum Staatsvertrag durch das Bundes-
ministerium selbst erfolgten.
63. Abgeordneter
Peter

Hettlich
(BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN)
Wie ist der Planungsstand bzw. künftige Zeit-
plan für den Ausbau des Stichkanals Linden
(SKL), und in welcher Weise wird der aktuelle
Ratsbeschluss der Stadt Hannover vom 11. Ju-
ni 2009 zum Ausbau in der Variante 4 in den
künftigen Planungen berücksichtigt?
Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Karin Roth

vom 9. September 2009
Mit den Planungen für den Ausbau des rd. 11 km langen Stichkanals
Hannover–Linden und den Ersatzneubau der Schleuse Linden kann
aus heutiger Sicht im Jahr 2012 begonnen werden.

Aktuelle städtebauliche Planungen in Hannover, wie z. B. für die Teil-
strecke „Limmer“, will der Bund nicht behindern und bei Bedarf ge-
meinsam nach Lösungen suchen.
64. Abgeordneter
Winfried

Hermann

(BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN)
Welche Projekte Öffentlich-Privater Partner-
schaft (ÖPP) sind der Bundesregierung im Be-
reich der Eisenbahninfrastruktur und im Be-
reich der Bundesfernstraßeninfrastruktur be-
kannt, die Kostenvorteile gegenüber der kon-
ventionellen Verwirklichung aufweisen, und
welche Projekte in diesen Bereichen verteuer-
ten sich durch die private Vorfinanzierung der
Maßnahmen (bitte tabellarisch auflisten)?
Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Achim Großmann
vom 3. September 2009
Zur Schiene gibt es keine ÖPP-Bundesprojekte.

Im Bereich der Bundesfernstraßeninfrastruktur werden in der Baulast
des Bundes bislang vier A-(Autobahnausbau)Modelle als ÖPP-Projek-
te realisiert:

• Bundesautobahn 8, Augsburg–München, Projektstart Mai 2007,

• Bundesautobahn 4, Landesgrenze Hessen/Thüringen–Anschluss-
stelle Gotha, Projektstart Oktober 2007,



Deutscher Bundestag – 16. WahlperiodeDrucksache 16/14032 – 40 –
• Bundesautobahn 1, Autobahnkreuz Bremer Kreuz–Autobahn-
dreieck Buchholz, Projektstart August 2008,

• Bundesautobahn 5, Malsch–Anschlussstelle Offenburg, Projektstart
April 2009.

Vor Vergabe der A-Modell-Projekte wurden jeweils Wirtschaftlich-
keitsuntersuchungen durchgeführt, die in allen Fällen Kostenvorteile
der ÖPP-Variante gegenüber einer konventionellen Realisierung er-
warten lassen. Der Bundesregierung liegen bisher keine Erkenntnisse
über zwischenzeitlich eingetretene, die Wirtschaftlichkeit der ÖPP-Lö-
sung gefährdende Umstände vor. Eine abschließende Beurteilung der
Wirtschaftlichkeit von A-Modell-Projekten ist wegen des verkehrs-
mengenabhängigen Vergütungsmechanismus jedoch erst zum Ende
der 30-jährigen Konzessionslaufzeit hin möglich.
65. Abgeordneter
Winfried

Hermann

(BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN)
Plant die Bundesregierung, die Mauteinnah-
men künftig zu weiten Teilen bzw. sogar aus-
schließlich für die Finanzierung der Straßen-
infrastruktur einzusetzen, und falls ja, mit wel-
cher Begründung?
Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Achim Großmann

vom 3. September 2009
Die Mauteinnnahmen sind nach § 11 des Autobahnmautgesetzes
zweckgebunden für die Verbesserung der Verkehrsinfrastruktur über-
wiegend für den Bundesfernstraßenbau zu verwenden.

Dem folgend ist im Bundeshaushalt 2009 vorgesehen, 58 Prozent der
für Investitionen zur Verfügung stehenden Mautmittel für Investitio-
nen in die Bundesfernstraßen einzusetzen. Für Investitionen in die
Schienenwege des Bundes sind 30 Prozent, für Investitionen in die
Bundeswasserstraßen 12 Prozent vorgesehen. Im Entwurf für den
Bundeshaushalt 2010 und in der Finanzplanung 2011 bis 2013 ist die
Beibehaltung dieses Aufteilungsschlüssels vorgesehen.
66. Abgeordneter
Winfried

Hermann

(BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN)
Was versteht die Bundesregierung unter wett-
bewerbsorientierten Betriebszeiten für die
Flughafeninfrastruktur?
Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Achim Großmann
vom 3. September 2009
Die Bundesregierung hat sich im Flughafenkonzept 2009 u. a. mit der
Frage des Zusammenhangs der Betriebszeiten von Flugplätzen mit de-
ren Wettbewerbsfähigkeit im Verhältnis zu ausländischen Flugplätzen
sowie der Wettbewerbsfähigkeit der dort operierenden Luftverkehrs-
unternehmen im relevanten Markt befasst (vgl. das Kapitel „Betrieb-
liche Maßnahmen zur optimalen Ausnutzung vorhandener Kapazitä-
ten“).
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Hierbei werden immer auch die ökologischen und sozialen Aspekte
mit betrachtet. Den Begriff „wettbewerbsorientierte Betriebszeiten“
verwendet die Bundesregierung hierbei nicht. Eine Fokussierung auf
den Wettbewerbsaspekt widerspräche dem umfassenden, auf eine
nachhaltige Entwicklung ausgerichteten Ansatz des Konzeptes.
67. Abgeordneter
Dr. Anton

Hofreiter

(BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN)
Was spricht aus Sicht der Bundesregierung
beim geplanten Ausbau der Bundesautobahn 8
zwischen Rosenheim und Salzburg gegen
einen vierstreifigen Querschnitt und den An-
bau von Standspuren, die zwischen den An-
schlussstellen Rosenheim und Bernau als zu-
schaltbare Fahrstreifen konzipiert werden soll-
ten, und was spricht gegen eine durchgehende
Geschwindigkeitsbegrenzung auf 120 km/h
bzw. 100 km/h auf dem ausgebauten Abschnitt
zwischen Rosenheim und Salzburg?
Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Karin Roth

vom 8. September 2009
Im geltenden Bedarfsplan für die Bundesfernstraßen 2004 als Anlage
zum Fernstraßenausbaugesetz ist der Ausbauabschnitt der Bundes-
autobahn 8 zwischen Rosenheim bis zur Bundesgrenze bei Salzburg
durchgängig als sechsstreifiger Querschnitt in verschiedenen Bedarfs-
kategorien enthalten.

Aufgrund des dringend erforderlichen Sanierungsbedarfs der mittler-
weile über 70 Jahre alten vierstreifigen Bestandsstrecke ohne Seiten-
streifen wurde die bayerische Straßenbauverwaltung aufgefordert, pla-
nerische Überlegungen für den Ausbau im gesamten Bereich anzustel-
len.

Im Falle eines Anbaus von Seitenstreifen im Bestand ist keine ent-
scheidende Verbesserung der unzureichenden Vorkriegstrassierung
möglich.

Die geltenden Richtlinien für die Anlage von Autobahnen sehen ins-
besondere aus Gründen der Verkehrssicherheit und der sicheren
Durchführung des Betriebsdienstes für Bundesautobahnen grundsätz-
lich einen Querschnitt mit Seitenstreifen vor. Nur in Ausnahmefällen
kommt eine Seitenstreifennutzung als Fahrstreifen in Betracht.

Deshalb sind in eine planerische Abwägung zur Wahl des Quer-
schnitts unter Zugrundelegung der künftigen Verkehrsbelastung ne-
ben der Leistungsfähigkeit und Wirtschaftlichkeit auch Kriterien der
Verkehrssicherheit und -qualität und der Umweltverträglichkeit der je-
weiligen Querschnittsform einzubeziehen.

Inwieweit die Anordnung von Geschwindigkeitsbeschränkungen op-
portun ist, hängt von den Umständen des Einzelfalls ab. Eine Ent-
scheidung darüber fällt wegen der Kompetenzverteilung des Grundge-
setzes (Artikel 83 und 84 des Grundgesetzes) in die Zuständigkeit der
Straßenverkehrsbehörden der Länder.
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68. Abgeordneter
Hellmut

Königshaus

(FDP)
Welcher Zeitplan ist für das Planfeststellungs-
verfahren zum Um- und Ausbau der Fern-
bahnstrecke Berlin–Frankfurt (Oder) im Orts-
bereich Friedrichshagen/Hirschgarten (PA 7
Nummer 6153, km 13,7 bis 23,2 zwischen den
Bahnhöfen Berlin-Köpenick und Erkner) vor-
gesehen (bitte derzeitigen Stand und weitere
Termine mit Datum angeben), und welche
Maßnahmen sind zum Schutz der Anwohner
vor Lärm nach derzeitigem Stand vorgesehen?
Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Ulrich Kasparick

vom 8. September 2009
Der Planungsträger DB Netz AG erstellt seit Mai 2008 die Entwurfs-
planung für den Planfeststellungsabschnitt 7 Hirschgarten–Wilhelms-
hagen der Eisenbahnausbaustrecke Berlin–Frankfurt (Oder). Das Er-
gebnis der Planung wird voraussichtlich im Juni 2010 vorliegen. Ein
Planfeststellungsbeschluss wird von der DB Netz AG für Juli 2012 er-
wartet. Der Baubeginn soll dann im Mai 2013 erfolgen. Die Inbetrieb-
nahme des Abschnitts ist für Dezember 2015 eingeplant. Angaben
zum Umfang des Lärmschutzes sind erst nach Abschluss der Ent-
wurfsplanung bzw. des Planfeststellungsverfahrens möglich. Im Rah-
men des Planfeststellungsverfahrens sind die betroffenen Anwohner
zu beteiligen.
69. Abgeordneter
Dr. h. c. Jürgen

Koppelin

(FDP)
An wie vielen Eröffnungen von Autobahnab-
schnitten oder Bundesstraßenneubauten haben
der Bundesminister Wolfgang Tiefensee bzw.
Staatssekretäre aus dem Bundesministerium
für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung in
2009 teilgenommen?
Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Achim Großmann

vom 8. September 2009
Der Bundesminister Wolfgang Tiefensee hat in 2009 bis einschließlich
4. September 2009 an drei und die Staatssekretäre aus dem Bundes-
ministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung an 20 feierlichen
Verkehrsfreigaben von Autobahnabschnitten oder Bundesstraßenneu-
bauten teilgenommen.
70. Abgeordnete
Sylvia

Kotting-Uhl

(BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN)
Ist der Bundesregierung bekannt, dass in der
2009 veröffentlichten EU-Norm EN 15228
„Bauholz – Bauholz für tragende Zwecke mit
Schutzbehandlung gegen biologischen Befall“
unter Nummer 4.6.1 Pentachlorphenol (PCP)
als verwendungsfähiger Stoff aufgeführt ist,
obwohl dieser laut Chemikalien-Verbotsver-
ordnung vom 12. Dezember 1989 in Deutsch-
land verboten ist, dies von der EU-Kommis-
sion am 14. September 1994 auf Grund des be-
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kannten Gefährdungspotentials von PCP für
die Gesundheit und die Umwelt bestätigt wur-
de und PCP in der REACH-Verordnung im
Anhang XVII mit dem Eintrag „darf nicht in
den Verkehr gebracht oder verwendet werden“
vermerkt ist, folglich Pentachlorphenol in
Deutschland wie auch in den EU-Mitgliedstaa-
ten verboten ist, und inwiefern wird aus Sicht
der Bundesregierung mit dieser EU-Norm
deutsches Recht ausgehebelt?
Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Karin Roth

vom 7. September 2009
Die europäische Norm EN 15228 „Bauholz – Bauholz für tragende
Zwecke mit Schutzbehandlung gegen biologischen Befall“ führt zu
keiner Gefährdung von Gesundheit oder Umwelt durch ein Inverkehr-
bringen von Pentachlorphenol (PCP) oder seiner Salze und Verbin-
dungen. Das geltende deutsche Recht wird in vollem Umfang ge-
wahrt.

Zunächst unterliegen Erzeugnisse wie PCP-haltige Bauhölzer keinem
Verbot nach der REACH-Verordnung. Vielmehr bezieht sich die in
der Frage zitierte Beschränkungsbedingung aus Anhang XVII der
REACH-Verordnung (Verordnung (EG) Nr. 1907/2006) auf das In-
verkehrbringen und Verwenden von Pentachlorphenol zum einen als
Stoff sowie zum anderen als Bestandteil anderer Stoffe oder in Gemi-
schen in Konzentrationen über 0,1 Gewichtsprozent. Eine Beschrän-
kungsbedingung für Erzeugnisse liegt nach Anhang XVII jedoch nicht
vor.

Erzeugnisse werden aber national von der Chemikalien-Verbotsver-
ordnung erfasst. Der Abschnitt 15 des Anhangs zur Chemikalien-Ver-
botsverordnung enthält bezogen auf PCP-behandelte Erzeugnisse fol-
gendes Verbot: „Erzeugnisse, die mit einer Zubereitung behandelt
worden sind, die Stoffe nach Spalte 1 [hier PCP] enthielt und deren
von einer Behandlung erfassten Teile mehr als 5 mg/kg (ppm) der
Stoffe nach Spalte 1 [hier PCP] enthalten, dürfen nicht in den Verkehr
gebracht werden“. Somit gilt in Deutschland ein Grenzwert für die
PCP-behandelten Teile von Erzeugnissen wie Bauholz.

Schließlich verweist die europäische Norm EN 15228, die nicht euro-
päischen Harmonisierungsvorschriften wie zum Beispiel der Baupro-
duktenrichtlinie (89/106/EWG) unterfällt, bezüglich PCP in Num-
mer 4.6.1 ausdrücklich auf die in einigen Mitgliedstaaten bestehenden
Verbote.
71. Abgeordnete
Andrea

Wicklein
(SPD)
Ab welchen Geräuschgrenzwerten würden
nach dem Nationalen Verkehrslärmschutzpa-
ket II Lärmschutzmaßnahmen für die A-10-
Autobahnbrücke über die Havel in Werder
Ortsteil Töplitz greifen?
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Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Ulrich Kasparick

vom 10. September 2009
Im Nationalen Verkehrslärmschutzpaket II des Bundesministeriums
für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung vom 27. August 2009 ist eine
Absenkung der Auslösewerte für Lärmsanierung an bestehenden Bun-
desautobahnen um 3 dB(A) beabsichtigt.

Hierzu soll dem Deutschen Bundestag vorgeschlagen werden, die
haushaltsrechtliche Grundlage im Haushaltsgesetz des Bundes zu
schaffen.

Wenn dies vollzogen ist, können die abgesenkten Werte in Ansatz ge-
bracht werden und es besteht bei nachgewiesener Überschreitung der
Auslösewerte die Möglichkeit von Lärmschutzmaßnahmen im Bereich
von Töplitz.
72. Abgeordnete
Andrea

Wicklein

(SPD)
Gibt es bereits ein Lärmgutachten für die
A-10-Autobahnbrücke über die Havel, und zu
welchem Ergebnis kommt es hinsichtlich mög-
licher Lärmschutzmaßnahmen?
Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Ulrich Kasparick

vom 10. September 2009
Im Rahmen einer aktuellen schalltechnischen Untersuchung wurde im
Jahr 2009 ermittelt, dass die Beurteilungspegel an den Immissions-
orten des Ortes Töplitz gegenwärtig die gesetzlich vorgegebenen Aus-
lösewerte für Lärmsanierung nicht überschreiten.
73. Abgeordnete
Andrea

Wicklein

(SPD)
Mit welchen aktiven und passiven Lärmschutz-
maßnahmen könnten die Bürgerinnen und
Bürger entlang der A-10-Autobahnbrücke über
die Havel nach dem neuen Nationalen Ver-
kehrslärmschutzpaket II rechnen, um wirksam
vor Straßenlärm geschützt zu werden?
Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Ulrich Kasparick

vom 10. September 2009
Nach Vorliegen einer neuen haushaltsrechtlichen Grundlage wird auf
der Basis einer aktuellen schalltechnischen Untersuchung ermittelt, ob
die dann geltenden Auslösewerte für Lärmsanierung in Töplitz über-
schritten sind. Über Art und Umfang von Lärmschutzmaßnahmen
wird dann zu entscheiden sein.
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Geschäftsbereich des Bundesministeriums für Umwelt,
Naturschutz und Reaktorsicherheit
74. Abgeordnete
Angelika

Brunkhorst
(FDP)
Hat das Bundesministerium für Umwelt, Na-
turschutz und Reaktorsicherheit im Mai 2009
wie beabsichtigt (siehe Antwort der Bundesre-
gierung auf meine schriftliche Frage 44 auf
Bundestagsdrucksache 16/11716) dem Wissen-
schaftsrat über die Umsetzung der Empfehlun-
gen des Wissenschaftsrates vom 19. Mai 2006
zur Verbesserung der Fachkompetenz des
Bundesamtes für Strahlenschutz berichtet, und
wenn nein, warum nicht?
Antwort des Staatssekretärs Matthias Machnig
vom 10. September 2009
Das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicher-
heit hat dem Wissenschaftsrat im Mai 2009 einen Bericht zur Umset-
zung der Empfehlungen des Wissenschaftsrates aus der Evaluierung
des Bundesamtes für Strahlenschutz zugeleitet.
75. Abgeordnete
Angelika

Brunkhorst
(FDP)
Welche der auf den Seiten 11 bis 13 der Stel-
lungnahme des Wissenschaftsrates gegebenen
Empfehlungen zur Verbesserung der Fach-
kompetenz des Bundesamtes für Strahlen-
schutz (BfS) wurden seitens des Bundesminis-
teriums für Umwelt, Naturschutz und Reaktor-
sicherheit und seitens des BfS mit welchen kon-
kreten Maßnahmen umgesetzt, und inwieweit
hat sich die Fachkompetenz des Bundesamtes
für Strahlenschutz dadurch verbessert?
Antwort des Staatssekretärs Matthias Machnig

vom 10. September 2009
Einzelheiten ergeben sich aus dem Bericht an den Wissenschaftsrat
selbst. Der Bericht ist allgemein zugänglich und im Internet unter
www.bfs.de veröffentlicht.
76. Abgeordnete
Dr. Dagmar

Enkelmann
(DIE LINKE.)
Welche Auswirkungen hat die unterirdische
Verpressung und Lagerung von Kohlendioxid
auf die Qualität des Grundwassers, und inwie-
weit werden bei Leckagen des unterirdischen
Speichers durch das verpresste Kohlendioxid
andere, im Untergrund bereits vorhandene
Schadstoffe wie Quecksilber gelöst und kön-
nen später durch das Grundwasser an die
Oberfläche gelangen (vgl. auch VSR-Gewäs-
serschutz, Rundbrief April 2009, S. 4)?
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Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Michael Müller

vom 8. September 2009
Die Beschaffenheit des Grundwassers ist ebenso wie die (Schwer-)Me-
tallgehalte im Gestein standortspezifisch und kann von Standort zu
Standort in Deutschland erheblich abweichen. Diese müssen daher im
Einzelfall bestimmt werden. Dies gilt ebenso für mögliche Wegsamkei-
ten an die Oberfläche. Auch diese müssen im Einzelfall untersucht
werden. Die Richtlinie 2009/31/EG zur CO2-Speicherung sieht vor,
dass für jeden potenziellen Speicher umfangreiche Untersuchungen
erfolgen müssen und für eine Genehmigung der Nachweis erbracht
werden muss, dass die Lagerung von Kohlendioxid in dem potenziel-
len Speicher kein erhebliches Risiko einer Leckage und kein erheb-
liches Risiko für die Umwelt oder die Gesundheit verursacht. Der
Schutz des Grundwassers ist durch die Vorgaben der Wasserrahmen-
richtlinie (Richtlinie 2000/60/EG) und der Richtlinie 2006/118/EG
zum Schutz des Grundwassers vor Verschmutzung und Verschlechte-
rung gewährleistet. Danach darf die Verpressung von Kohlendioxid
die für den betreffenden Grundwasserkörper festgelegten Umweltzie-
le nicht gefährden. Die in dem von Ihnen genannten Artikel themati-
sierte mögliche Mobilisierung von Quecksilber im Erdgasfeld Altmark
ist – neben vielen anderen Fragen – Gegenstand des vom Bundes-
ministerium für Bildung und Forschung (BMBF) geförderten For-
schungsprojektes CLEAN (http://www.clean-altmark.org). Ergebnisse
dieses Forschungsprojektes liegen noch nicht vor.
77. Abgeordnete
Monika

Lazar

(BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN)
Welche Fördermöglichkeiten stellt die Bundes-
regierung für Initiativen bereit, die sich der
Umweltbildung widmen (bitte Aufschlüsselung
nach Einzelplan, Kapitel und Titel)?
Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Michael Müller

vom 8. September 2009
Die einzelnen Haushaltstiteln zuzuordnenden Fördermöglichkeiten
der Bundesregierung auf nationaler Ebene sind der nachfolgenden Ta-
belle zu entnehmen.
Ressort Maßnahme Einzelpla Kapitel Titel

BMBF

Umweltbildung ist eines der Kernthemen von 
Bildung für nachhaltige Entwicklung. Das 
BMBF unterstützt in diesem Kontext Umwelt-
bildung mittelbar über die Förderung der Deut-
schen UNESCO Kommission zur Umsetzung 
der UN-Dekade "Bildung für nachhaltige Ent-
wicklung" seit Mitte 2004 mit jährlich gut 
400.000 €. 30 3002 68541
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"Freiwilligendienste": Die Bundesregierung 
fördert das Freiwillige Ökologische Jahr (FÖJ) 
im In- und Ausland nach dem Jugendfreiwilli-
gendienstegesetz (JFDG) mit einer monatlichen 
Pauschale von 154 € pro Teilnehmer/in. Das 
pädagogisch begleitete FÖJ wird ganztägig als 
überwiegend praktische Hilfstätigkeit, die an 
Lernzielen orientiert ist, in geeigneten Stellen 
und Einrichtungen der Bundesländer und zuge-
lassener Träger geleistet, die im Bereich des 
Natur- und Umweltschutzes einschließlich der 
Bildung zur Nachhaltigkeit tätig sind. 17 1702 6
"Förderung von Modellvorhaben zur Stär-
kung des zivilgesellschaftlichen Engage-
ments": Aus dem Programm Freiwilligendiens-
te aller Generationen werden Projekte für drei 
Jahre mit insgesamt je 150.000 € gefördert. Die 
Projekte akquirieren Freiwillige in dem Profil 
der neuen Dienstform und setzen sie teilwei-
se im Schwerpunkt teilweise u. a.  im Natur- 
und Umweltschutzbereich ein. 17 1702 6
"Zuschüsse für laufende Zwecke an Länder, 
Träger und für Aufgaben der freien Jugend-
hilfe":
Fragestellungen im Bereich der Umweltbildung 
werden von den meisten Jugendverbänden 
thematisiert (beispielhaft: Naturfreundejugend, 
Naturschutzjugend, Jugend im BUND). Kon-
krete Bildungsmaßnahmen werden hier-
bei direkt z. B. über Kurse und Arbeitstagungen 
sowie indirekt über Maßnahmen der Internatio-
nalen Jugendarbeit und die Infrastrukturförde-
rung (z. B. Bildungsreferenten) aus Mitteln 
des Kinder- und Jugendplans des Bundes unter-
stützt. 17 1702 6

BMFSFJ

"Sold, Zulagen und Zuwendungen für Dienst-
leistende":
Für anerkannte Kriegsdienstverweigerer erhal-
ten nach dem Jugendfreiwilligendienstegesetz 
zugelassene FÖJ-Träger auf Antrag gemäß § 
14c Absatz 4 des Zivildienstgesetzes Zuschüsse 
zu den Kosten, die ihnen aufgrund der pädago-
gischen Begleitung, eines angemessenen Ta-
schengeldes und der Sozialversicherungsbeiträ- 17 1702 4
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ge entstanden sind.
Im Rahmen der Verbändeförderung werden
Mittel u. a. für Umweltbildungsprojekte von 
Umwelt- und Naturschutzverbänden bereitge-
stellt. 16 1602 68504
Naturschutzforschung 
Dieser Titel kommt grundsätzlich für Initiativen 
im Bereich der Umweltbildung in Frage, auch 
wenn solche Themen nicht im Fokus des Titels 
stehen 16 1602 54411
Im Rahmen der nationalen Klimaschutzinitia-
tive der Bundesregierung werden Projekte, 
welche die Umweltbildung mit dem Themen-
schwerpunkt Klimaschutz unterstützen, geför-
dert. Dafür wurde das Aktionsprogramm "Kli-
maschutz in Schulen und Bildungseinrichtun-
gen" konzipiert, das auf einander abgestimmte 
Aktionen zum Energiesparen, zur Verbesserung 
der Energieeffizienz, zur Installation erneuerba-
rer Energien, zur Ausstattung mit Lehrmitteln 
und Unterrichtsmaterial, zur Qualifizierung von 
Lehrkräften, zur Implementierung von Modell-
projekten, sowie zur Durchführung von Klima-
schutztagen und weiteren Projekten zur Verbes-
serung des Klimaschutzbewusstseins enthält. 16 1602 68602

BMU

In einzelnen Fällen können Mittel der For-
schungsförderung des BMU in Betracht kom-
men (vgl.  Bekanntmachung des BMU vom 
10.2.2009 zur "Förderung von Querschnitts- 
und übergreifenden Untersuchungen im Rah-
men der Gesamtstrategie zum weiteren Ausbau 
der Erneuerbaren Energien").   16 1602 68321
Zusätzlich tragen auf nationaler Ebene im weiteren Sinne zahlreiche
Aktivitäten der Ressorts im Umweltbereich indirekt dazu bei, die Um-
weltbildung sowie den Forschungsstand und Wissensaustausch zu
Umweltthemen zu fördern und das Umweltbewusstsein zu verbessern.
Beispielhaft erwähnt seien im Zuständigkeitsbereich des Bundesminis-
teriums für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung (BMVBS) Initiativen
für nachhaltiges Bauen, Forschungsarbeiten im Rahmen der For-
schungsinitiative Zukunft Bau, das Nationale Verkehrslärmschutzpa-
ket II, die Förderung der Elektromobilität und des öffentlichen Perso-
nennahverkehrs (ÖPNV) sowie die erheblichen Anstrengungen, Inves-
titionen in die Verkehrsinfrastruktur unter Beteiligung der Öffentlich-
keit umweltverträglich zu planen und durchzuführen.

Im Zuständigkeitsbereich des Bundesministeriums des Innern (BMI)
ist die Entwicklung von Maßnahmen politischer Bildung, die zur Aus-
einandersetzung mit Ursachen und Folgen des Klimawandels sowie
den politischen, wirtschaftlichen und ökologischen Aspekten von Res-
sourcenpolitik anregen und entsprechendes Basiswissen vermitteln,
ein Standardthema der Bundeszentrale für politische Bildung (BpB)
und des von ihr geförderten Trägerbereiches. Seit 2007 hat die BpB
dies zu einem ihrer Schwerpunkte gemacht. Seither ist eine Vielzahl
von Printpublikationen zu diesen Themenfeldern erschienen, darunter
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auch Materialien für den Unterricht, Onlinedossiers auf www.bpb.de
und es wurden Seminare für Multiplikatoren und -innen angeboten.

Im Zuständigkeitsbereich des Bundesministeriums für Ernährung,
Landwirtschaft und Verbraucherschutz (BMELV) werden zum Bei-
spiel im Rahmen des Förderprogramms „Nachwachsende Rohstoffe“
auch Projekte zur Umweltbildung durchgeführt.
Geschäftsbereich des Bundesministeriums für Bildung
und Forschung
78. Abgeordneter
Kai

Gehring

(BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN)
Wie genau gestaltet sich im Jahr 2009 der bis-
herige Abfluss der Mittel für das Freiwillige
Technische Jahr (FTJ) aus dem Bundeshaus-
halt, und inwiefern sieht die Bundesregierung
Veränderungsnotwendigkeiten bei dessen
Konzeption?
Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Andreas Storm

vom 7. September 2009
Der aktuelle Mittelabfluss 2009 für das „Technikum“ beläuft sich auf
rund 400 000 Euro.

Das „Technikum“ befindet sich derzeit in der Startphase, d. h. die not-
wendigen lokalen Kooperationsverbünde zwischen Betrieben und
Hochschulen werden gebildet, Jugendliche bewerben sich und werden
an geeignete Betriebe vermittelt. Die Bundesregierung sieht bei der
Konzeption, die wissenschaftlich begleitend evaluiert wird, keine Ver-
änderungsnotwendigkeit.
79. Abgeordneter
Klaus

Hagemann

(SPD)
Welche einzelnen Maßnahmen (jeweils mit Fi-
nanztableau bis 2015) und Themenbereiche
hat das Bundesministerium für Bildung und
Forschung im Zusammenhang mit der Qualifi-
zierungsinitiative für Deutschland als prioritär
und zur inhaltlichen Ausfüllung des auf dem
Bildungsgipfel in Dresden vereinbarten 10-
Prozent-Ziels als Beiträge bzw. Vorschläge des
Bundes über die Fortsetzung des Hochschul-
pakts 2020, der Exzellenzinitiative sowie des
Pakts für Forschung und Innovation hinaus an
die Gemeinsame Wissenschaftskonferenz
(GWK) gemeldet, und wann wurden die Vor-
schläge des BMBF der GWK übermittelt?
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Antwort der Staatssekretärin Cornelia Quennet-Thielen

vom 10. September 2009
Über die finanzielle Ausstattung des Hochschulpakts 2020, der Exzel-
lenzinitiative und des Pakts für Forschung und Innovation hinaus er-
achtet das Bundesministerium für Bildung und Forschung im Zusam-
menhang mit der Qualifizierungsinitiative für Deutschland im Zustän-
digkeitsbereich der GWK die Sicherung der Finanzierung des Wettbe-
werbs „Aufstieg durch Bildung: lebenslange wissenschaftliche Qualifi-
zierung“ als besonders vordringlich und hat das Büro der GWK An-
fang August dieses Jahres dementsprechend informiert. Dieser von
Bund und Ländern auf dem Qualifizierungsgipfel verabredete Wettbe-
werb würde in den Jahren 2010 bis 2018 zusätzliche Mittel in Höhe
von rund 250 Mio. Euro erfordern. Ein Finanzierungsschlüssel und
die Aufteilung der Mittel auf künftige Haushaltsjahre wären noch zu
verabreden.
80. Abgeordnete
Priska

Hinz

(Herborn)

(BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN)
Über welche Parameter zur Berechnung des
10-Prozent-Ziels, das im Rahmen der Qualifi-
zierungsinitiative für Deutschland im Oktober
2008 von Bund und Ländern verabredet wur-
de, besteht Uneinigkeit zwischen Bund und
Ländern, und worin besteht diese jeweils?
Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Andreas Storm

vom 8. September 2009
Bund und Länder haben sich beim Qualifizierungsgipfel in Dresden
am 22. Oktober 2008 auf das Ziel verständigt, den Anteil der Aufwen-
dungen für Bildung und Forschung in Deutschland auf 10 Prozent des
Bruttoinlandsprodukts bis zum Jahr 2015 zu steigern. Eine von Bund
und Ländern eingesetzte Strategiegruppe erarbeitet derzeit Vorschlä-
ge, wie die Finanzierung zur Erreichung dieses Ziels aussehen kann.
Die Abstimmungen hierzu verlaufen konstruktiv, sind aber noch nicht
abgeschlossen. Die Bundesregierung geht davon aus, dass die Strate-
giegruppe bis zur Jahreskonferenz der Regierungschefs der Länder
Ende Oktober dieses Jahres erste Ergebnisse vorlegen wird.
81. Abgeordnete
Priska

Hinz
(Herborn)

(BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN)
Wie weit sind Bund und Länder bei der Um-
setzung der einzelnen Verabredungen aus der
Qualifizierungsinitiative für Deutschand bisher
gekommen?
Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Andreas Storm

vom 8. September 2009
Seit dem Qualifizierungsgipfel wurden eine Vielzahl von Initiativen
eingeleitet und konkrete Maßnahmen ergriffen. Besonders hervorzu-
heben ist vor allem die am 4. Juni 2009 beschlossene Fortführung von
Hochschulpakt, Exzellenzinitiative und Pakt für Forschung und Inno-
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vation mit einem Gesamtvolumen von rund 18 Mrd. Euro bis zum
Jahr 2019. Ein wichtiges Ergebnis konnte auch mit einem Beschluss
der Ständigen Konferenz der Kultusminister der Länder (KMK) vom
März 2009 erzielt werden, in dem länderübergreifend die Vorausset-
zungen für den Hochschulzugang beruflich Qualifizierter formuliert
worden sind. Dies ist – neben den neu eingeführten Aufstiegsstipen-
dien des Bundes für beruflich Qualifizierte – ein wichtiger Beitrag für
mehr Durchlässigkeit zwischen beruflicher und hochschulischer Bil-
dung. Die Regierungschefs der Länder haben die KMK und die Ge-
meinsame Wissenschaftskonferenz im Übrigen gebeten, über die Um-
setzung der im Rahmen der Qualifizierungsinitiative für Deutschland
beschlossenen Maßnahmen bis zur Jahreskonferenz der Regierungs-
chefs Ende Oktober 2009 einen ersten Zwischenbericht vorzulegen.
82. Abgeordnete
Cornelia

Hirsch

(DIE LINKE.)
Inwiefern kann aus der Antwort der Bundes-
regierung auf die Kleine Anfrage der Fraktion
DIE LINKE. auf Bundestagsdrucksache 16/
13774 (S. 3), wonach eine familiäre Pflegetätig-
keit von BAföG-Empfängerinnen und -Emp-
fängern im Einzelfall entsprechend § 15 Ab-
satz 3 Nummer 1 BAföG als schwerwiegender
Grund für eine Förderungsverlängerung – also
als mit den im gleichen Absatz genannten typi-
sierenden Sonderkonstellationen (Behinde-
rung, Schwangerschaft, Betreuung eigener
Kinder) vergleichbarer Ausnahmetatbestand –
anerkannt werden kann und sich des Weiteren
die Förderrichtlinien für die Begabtenförde-
rung der Begabtenförderungswerke an eben-
diesen Grundsätzen orientieren, geschlussfol-
gert werden, dass auch eine familiäre Pflege-
tätigkeit begabter Nachwuchswissenschaftle-
rinnen und -wissenschaftler im Einzelfall als
Ausnahmetatbestand für eine Förderungsver-
längerung anerkannt werden und die Förde-
rung bei Einhaltung der Höchstförderungs-
dauer, vergleichbar zu den in Teil II Absatz 3
Nummer 1a und 1c der Zusätzlichen Nebenbe-
stimmungen zur Förderung begabter Studie-
render sowie begabter Nachwuchswissen-
schaftlerinnen und -wissenschaftler genannten
typisierenden Sonderkonstellationen (Betreu-
ung eigener Kinder, Behinderung), über dieje-
nige Frist hinaus verlängert werden kann, die
für Nachwuchswissenschaftlerinnen und -wis-
senschaftler ohne derartige Sonderkonstellatio-
nen (in Teil II Absatz 3 Nummer 1b) vorgese-
hen ist?
Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Andreas Storm

vom 8. September 2009
Für Promovierende, die ein Promotionsstipendium eines Begabtenför-
derungswerks erhalten, gibt es keine Verlängerungsmöglichkeit ent-
sprechend Teil II Absatz 3 Nummer 1a (Kinderbetreuung) oder Num-



Deutscher Bundestag – 16. WahlperiodeDrucksache 16/14032 – 52 –
mer 1c (Behinderung, Krankheit) der Zusätzlichen Nebenbestimmun-
gen zur Förderung begabter Studierender sowie begabter Nachwuchs-
wissenschaftlerinnen und -wissenschaftler i. d. F. vom Juli 2009. Die
Aussage in der Antwort der Bundesregierung auf Bundestagsdruck-
sache 16/13774 zur Orientierung der Förderrichtlinien für Begabte an
den „vorgenannten Grundsätzen“ bezog sich hinsichtlich der Promo-
vierenden allein auf die Ausführungen zum Pflegegeld. Möglich ist da-
neben die Unterbrechung der Förderung für höchstens ein Jahr aus fa-
miliären Gründen oder die Inanspruchnahme eines Teilzeitstipen-
diums.
83. Abgeordnete
Cornelia

Hirsch
(DIE LINKE.)
Wie viele Fälle von nachträglich zurückgezoge-
nen Ausbildungsplatzzusagen von Unterneh-
men auf Grund der konjunkturellen Lage sind
der Bundesregierung bekannt (bitte nach Bran-
che, Monat und Geschlecht aufschlüsseln)?
Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Andreas Storm

vom 8. September 2009
Dieses Merkmal wird im Rahmen der zum Ausbildungsmarkt geführ-
ten Statistiken weder von den zuständigen Stellen (Kammern) noch
von der Bundesagentur für Arbeit erhoben. Der Bundesregierung lie-
gen keine Daten vor.
84. Abgeordnete
Sylvia

Kotting-Uhl

(BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN)
Wie hoch waren die jährlichen Zuwendungen
des Bundesministeriums für Bildung und For-
schung an den ehemaligen Betreiber des Atom-
mülllagers Asse II – GSF bzw. Helmholtz
Zentrum München – zwischen den Jahren
1990 und 2008 mit Zweckbindung Schachtan-
lage Asse II (bitte jährliche Ausweisung), und
war die Zweckbindung der Zuwendungen aus
Sicht der Bundesregierung klar geregelt?
Antwort des Staatssekretärs Prof. Dr. Frieder Meyer-Krahmer

vom 10. September 2009
Die Finanzdaten, die das Asse-Projekt für die Jahre 1990 bis 1992 be-
treffen, sind nicht elektronisch erfasst. Die entsprechenden Akten be-
finden sich im Zwischen- bzw. Bundesarchiv. Darüber hinaus hat sich
die Systematik der Aktenzeichen geändert, so dass die Suche nach den
für die Beantwortung der Frage erforderlichen Vorgängen in der für
die Beantwortung zur Verfügung stehenden Zeit nicht realisierbar ist.

Meine Antwort bezieht sich daher auf den Zeitraum von 1993 bis
2008. Für das Projekt „Schließung der Schachtanlage Asse“ waren in
diesem Zeitraum folgende Zuwendungen des Bundesministeriums für
Bildung und Forschung veranschlagt:

1993: 2,73 Mio. Euro
1994: 9,20 Mio. Euro
1995: 8,89 Mio. Euro
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1996: 11,45 Mio. Euro
1997: 10,48 Mio. Euro
1998: 11,59 Mio. Euro
1999: 11,20 Mio. Euro
2000: 10,61 Mio. Euro
2001: 12,17 Mio. Euro
2002: 14,22 Mio. Euro
2003: 15,18 Mio. Euro
2004: 25,90 Mio. Euro
2005: 28,80 Mio. Euro
2006: 33,70 Mio. Euro
2007: 53,67 Mio. Euro
2008: 60,55 Mio. Euro.

Die Zweckbindung dieser Zuwendungen war wie folgt geregelt:

In den Nebenbestimmungen der Zuwendungsbescheide an die Gesell-
schaft für Strahlenforschung (GSF) bzw. das Helmholtz Zentrum
München für Gesundheit und Umwelt (HMGU) war die sich aus dem
Zuwendungsrecht ergebende Zweckbindung der Mittel für das Pro-
jekt „Asse“ ausdrücklich festgeschrieben.
85. Abgeordnete
Sylvia
Kotting-Uhl

(BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN)
Welche der zwischen 1990 und 2008 jährlich
zugewiesenen Mittel des Bundesministeriums
für Bildung und Forschung an den ehemaligen
Betreiber des Atommülllagers Asse II – GSF
bzw. Helmholtz Zentrum München (HZM) –
mit Zweckbindung Schachtanlage Asse II ver-
ausgabte die GSF bzw. das HZM tatsächlich
konkret für die Schachtanlage Asse II (bitte
jahresbezogene Darlegung), und wurden die
Ausgaben gegenüber Dritten korrekt belegt,
oder gibt es Hinweise auf Unstimmigkeiten?
Antwort des Staatssekretärs Prof. Dr. Frieder Meyer-Krahmer

vom 10. September 2009
Die jährlich durch den ehemaligen Betreiber der Schachtanlage As-
se II für das Projekt „Asse“ verausgabten Mittel des BMBF mit
Zweckbindung Schachtanlage Asse II beliefen sich auf:

1993: 2,73 Mio. Euro
1994: 9,20 Mio. Euro
1995: 8,89 Mio. Euro
1996: 11,45 Mio. Euro
1997: 10,48 Mio. Euro
1998: 10,26 Mio. Euro
1999: 11,20 Mio. Euro
2000: 10,57 Mio. Euro
2001: 12,17 Mio. Euro
2002: 14,22 Mio. Euro
2003: 15,18 Mio. Euro
2004: 25,90 Mio. Euro
2005: 28,80 Mio. Euro
2006: 33,70 Mio. Euro
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2007: 53,67 Mio. Euro
2008: 60,55 Mio. Euro.

Unstimmigkeiten in Bezug auf den Nachweis der Ausgaben gegen-
über Dritten sind der Bundesregierung nicht bekannt.
Geschäftsbereich des Bundesministeriums für
wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung
86. Abgeordnete
Ute

Koczy

(BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN)
Mit welcher konkreten Begründung hat das
Bundesministerium für wirtschaftliche Zusam-
menarbeit und Entwicklung im März 2009 die
Anerkennung von HUMANA als Trägerorga-
nisation im Rahmen des Freiwilligendienstes
weltwärts abgelehnt, und auf welche Erkennt-
nisse beruft sich die in der „Frankfurter Allge-
meine Zeitung“ vom 13. Februar 2009 zitierte
Aussage eines Sprechers der Bundesministe-
rin Heidemarie Wieczorek-Zeul, wonach es
HUMANA an „ausreichender entwicklungs-
politischer Erfahrung fehlt“?
Antwort des Staatssekretärs Erich Stather

vom 3. September 2009
Das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Ent-
wicklung hat den Antrag von HUMANA auf Anerkennung als welt-
wärts-Entsendeorganisation kritisch geprüft. Es bestanden Zweifel, ob
HUMANA die Voraussetzungen des weltwärts-Konzeptes erfüllt. Da-
her konnte HUMANA nicht als Träger anerkannt werden. Während
der kritischen Prüfung hat HUMANA den Antrag auf Anerkennung
zurückgezogen.
Berlin, den 11. September 2009
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